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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Witten beabsichtigt, im Rahmen des Planungsprozesses die verkehrlichen Auswirkungen 

mehrer Baugebiete in Stadtteilen Witten-Rüdinghausen und Dortmund-Kruckel untersuchen zu lassen. 

Im Einzelnen handelt es sich auf Wittener Stadtgebiet um die Wohnbaugebiete „Erlenbruch“ mit 25 

Wohneinheiten, „Glasweg“ mit 50 Wohneinheiten und „Brunebecker Feld“ mit 35 Wohneinheiten sowie 

auf Dortmunder Stadtgebiet um das Wohnbaugebiet „Boverfeld“ mit ca. 50 Wohneinheiten. 

 
 

  

Abbildung 1:  Lage der geplanten Wohnbauflächenerweiterung mit Bezug zum unmittelbar angren-
zenden Straßennetz 
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Im Rahmen des Planungsprozesses ist der Nachweis einer angemessenen Verkehrserschließung zu 

erbringen. Hierzu ist die heutige Vorbelastung der maßgeblich betroffenen Knotenpunkte und 

Streckenabschnitte zu ermitteln und mit den Zusatzverkehren der geplanten Wohnnutzungen zu 

maßgebenden Prognose-Verkehrsbelastungen zu überlagern. Auf der Basis der Prognose-Frequen-

zen ist dann die Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität der Knotenpunkte und Straßenabschnitte zu 

bewerten. Im Ergebnis der Leistungsfähigkeitsberechnungen sind ggfs. Aussagen zur Verbesserung 

der bestehenden Verkehrsinfrastruktur zu treffen. 

Für eine qualifizierte Leistungsfähigkeitsüberprüfung sind Angaben über die derzeit vorhandenen 

Analyse-Verkehrsbelastungen im Umfeld der geplanten Wohnbaugebiete erforderlich. Aufgrund der 

erheblichen Unterschiede in der tageszeitlichen Verteilung des Ziel- und Quellverkehrs der geplanten 

Wohnbauflächen – mit einem hohen Quellverkehrsanteil in den Morgenstunden aufgrund des Ausbil-

dungs- und Berufsverkehrs - und der Überlagerung verschiedener Fahrtzweckgruppen (Berufs-, 

Einkaufs, Freizeit- und Besucherverkehr) in den Nachmittagsstunden sowohl im Zielverkehr als auch 

im Quellverkehr, ist eine Betrachtung der Leistungsfähigkeit und eine Bewertung der Verkehrsqualität 

an einem Normalwerktag differenziert nach den Zeiträumen morgens zwischen 7.00 und 9.00 Uhr und 

nachmittags zwischen 16.00 und 18.00 Uhr erforderlich. Darüber hinaus wird nach dem vorgegebenen 

Leistungsumfang durch die Stadt Witten auch eine ergänzende Analyse des Verkehrsgeschehens 

außerhalb der üblichen Verkehrsspitzen im Zeitraum zwischen 12.00 und 14.00 Uhr durchgeführt.  

Neben der rein verkehrtechnischen Betrachtung von Leistungsfähigkeiten in der äußeren Erschließung 

der geplanten Wohnbaugebiete ist das vorhandene Straßennetz auch nach Verkehrssicherheits-

aspekten und den Qualitätsmaßstäben des aktuellen Richtlinienwerkes zu bewerten. Auf ausgewähl-

ten Straßenabschnitten sind darüber hinaus die Durchgangsverkehrsanteile darzustellen. 
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2. ANALYSE-VERKEHRSSITUATION 

Zur Beschreibung der bestehenden Verkehrssituation wurden an ausgewählten Knotenpunkten die in 

Abstimmung mit der Stadt Witten festgelegten Verkehrsströme (vgl. Abbildung 2) durch Verkehrs-

zählung am Donnerstag, den 21. August 2008 in den Zeiträumen 7.00 - 9.00 Uhr, 12.00 - 14.00 Uhr 

und 16.00 - 18.00 Uhr erhoben. Für die Straßen Auf dem Wellerskamp, Schneer Weg und Hackerts-

bergweg sind die Durchgangsverkehrsanteile zu ermitteln. Daher erfolgte die Erfassung der fahrtrich-

tungsbezogenen Verkehrsströme an allen Knotenpunkten mit Hilfe von Kennzeichenerfassungen.  
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Abbildung 2:  Schematische Darstellung der Zählstellen mit den relevanten Fahrbeziehungen 
anhand der Standarddefinition der Verkehrsströme (max. 12) an einem Knotenpunkt 
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Abbildung 3:  Lage der Zählstellen mit Bezug zum umgebenden Straßennetz 

K3 

K1 

K2 

K4 

K5 

K7 

K6 

K8 
K9 



Verkehrsgutachten Witten-Rüdinghausen 

������

���	
��
�

�

 
 

 

 
- 6 - 

2.1 ANALYSE-VERKEHRS BELASTUNGEN AN KNOTENPUNKTEN 

An insgesamt fünf Knotenpunkten können nach den von der Stadt Witten vorgegebenen Fahrbezie-

hungen (Verkehrsströmen) die Gesamtverkehrsbelastungen in den einzelnen Stundenintervallen 

ermittelt werden (vgl.Anhang 1 und Anhang 2)  

Friedrich-Ebert-Straße / Brauckstraße (Tabelle 1, Anhang 1) 

 7.00 - 8.00 Uhr: ................ 1.311 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ................ 1.034 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ................ 1.036 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ................ 1.052 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ................1.435 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ................ 1.272 Kfz/h 

Marktweg / Brunebecker Straße / Kreisstraße (Tabelle 2, Anhang 1) 

 7.00 - 8.00 Uhr: ................... 227 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ................... 212 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ................... 237 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ................... 225 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ...................318 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ................... 306 Kfz/h 

Auf dem Wellerskamp / Brunebecker Straße / Rüdingha user Straße (Tabelle 4, Anhang 1) 

 7.00 - 8.00 Uhr: ................... 407 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ................... 361 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ................... 362 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ................... 335 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ...................495 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ................... 466 Kfz/h 

Brunebecker Straße / Schneer Weg (Tabelle 5, Anhang 1) 

 7.00 - 8.00 Uhr: ................... 247 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ................... 185 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ................... 154 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ................... 159 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ...................285 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ................... 270 Kfz/h 
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Erbstollenstraße / Erlenbruch / Johannisbergstraße (Tabelle 6, Anhang 1) 

 7.00 - 8.00 Uhr: ................... 129 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ................... 118 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ..................... 93 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ..................... 80 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ...................146 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ................... 146 Kfz/h 

In allen betrachteten Knotenpunkten tritt die maximale Verkehrsbelastung am Nachmittag im 

Zeitintervall zwischen 16.00 und 17.00 Uhr auf.  

 

 

 

 

2.2 ANALYSE-VERKEHRS BELASTUNGEN AUF STRECKENABSCHN ITTEN 

Die Querschnittsbelastungen der einzelnen Streckenabschnitte ergeben sich aus den Abbiegeströmen 

an den untersuchten Knotenpunkten. Im Bereich der Ardeystraße wurden im Streckenabschnitt 

westlich der Einmündung zum Schneer Weg die beiden Geradeausströme nach Fahrzeugarten 

differenziert erhoben. Im Gesamtüberblick ergeben sich in der ANALYSE folgende Querschnitts-

belastungen.  

Auf dem Wellerskamp, westlich Brunebecker Straße 

 7.00 - 8.00 Uhr: ................... 387 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ................... 321 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ................... 316 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ................... 301 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ...................442 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ................... 419 Kfz/h 

Rüdinghauser Straße, östlich Brunebecker Straße 

 7.00 - 8.00 Uhr: ................... 264 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ................... 229 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ................... 250 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ................... 221 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ...................306 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ................... 299 Kfz/h 
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Brunebecker Straße, südlich Auf dem Wellerskamp 

 7.00 - 8.00 Uhr: ................... 163 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ................... 172 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ................... 158 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ................... 148 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ...................242 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ................... 214 Kfz/h 

Brunebecker Straße, östlich Kreisstraße 

 7.00 - 8.00 Uhr: ..................... 95 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ..................... 95 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ................... 105 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ..................... 92 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ................... 148 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ...................150 Kfz/h 

Brunebecker Straße, westlich Schneer Weg 

 7.00 - 8.00 Uhr: ................... 190 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ................... 135 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ................... 101 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ................... 115 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ...................217 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ................... 202 Kfz/h 

Brunebecker Straße, östlich Schneer Weg 

 7.00 - 8.00 Uhr: ................... 135 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ................... 118 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ................... 114 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ................... 101 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ...................196 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ................... 194 Kfz/h 

Erbstollenstraße, westlich Erlenbruch 

 7.00 - 8.00 Uhr: ..................... 93 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ..................... 83 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ..................... 68 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ..................... 60 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ...................112 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ................... 104 Kfz/h 
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Erbstollenstraße (Johannisbergstraße), östlich Erlenbruch 

 7.00 - 8.00 Uhr: ..................... 80 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ..................... 72 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ..................... 51 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ..................... 42 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ..................... 78 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: .....................94 Kfz/h 

Erlenbruch, südlich Erbstollenstraße 

 7.00 - 8.00 Uhr: ..................... 85 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ..................... 81 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ..................... 67 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ..................... 58 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ...................102 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ..................... 94 Kfz/h 

Hackertsbergweg, nördlich Ardeystraße 

 7.00 - 8.00 Uhr: ................... 106 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ..................... 97 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ..................... 89 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ..................... 87 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ..................... 91 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ...................121 Kfz/h 

Schneer Weg, südlich Brunebecker Straße 

 7.00 - 8.00 Uhr: ...................163 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ................... 117 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ..................... 93 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ................... 102 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ................... 157 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ................... 144 Kfz/h 

Schneer Weg, nördlich Ardeystraße 

 7.00 - 8.00 Uhr: ...................159 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ................... 121 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ..................... 76 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ..................... 78 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ................... 130 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ................... 129 Kfz/h 
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Ardeystraße, westlich Schneer Weg (Tabelle 8, Anhang 1) 

 7.00 - 8.00 Uhr: ................... 789 Kfz/h 

 8.00 - 9.00 Uhr: ................... 597 Kfz/h 

 12.00 - 13.00 Uhr: ................... 542 Kfz/h 

 13.00 - 14.00 Uhr: ................... 629 Kfz/h 

 16.00 - 17.00 Uhr: ................... 708 Kfz/h 

 17.00 - 18.00 Uhr: ...................774 Kfz/h 

Mit Ausnahme des Schneer Weges treten die maximalen Spitzenstunden auf allen Streckenabschnit-

ten am Nachmittag im Zeitraum zwischen 16.00 und 18.00 Uhr auf. Am Schneer Weg ist in beiden 

Streckenabschnitten, sowohl südlich der Einmündung Brunbecker Straße als auch nördlich der 

Einmündung Ardeystraße, die Spitzenstundenbelastung am Morgen zwischen 7.00 und 8.00 Uhr zu 

verzeichnen.  

 

 

2.3 DURCHGANGSVERKEHRE AUSGEWÄHLTER STRECKENABSCHNI TTE 

Entsprechend der von der Stadt Witten vorgegebenen Aufgabenstellung sind die Durchgangs-

verkehrsanteile auf den Straßen Hackertsbergweg, Schneer Weg und Auf dem Wellerskamp zu 

ermitteln. Hierzu wurden die erfassten Fahrzeugkennzeichen an den relevanten Ein- und Ausfahrt-

querschnitten vergleichen. Identische Kennzeichen bei der Ein- und Ausfahrt innerhalb einer für die 

Durchfahrt des Streckenabschnittes benötigten Zeitdauer sind dem Durchgangverkehr zuzuordnen. 

Kennzeichen, die nur bei der Einfahrt, aber nicht bei der Ausfahrt auftreten, werden im Allgemeinen 

dem Zielverkehr und Kennzeichen, die nur bei der Einfahrt, aber nicht bei der Ausfahrt auftreten, 

werden dem Quellverkehr zugeordnet.  

 

AUF DEM WELLERSKAMP  

Für den Streckenabschnitt der Straße Auf dem Wellerskamp zwischen Brunebecker Straße und An 

der Löchte in der Fahrtrichtung von Westen nach Osten können die Durchgangsverkehrsanteile aus 

den vorgegebenen Verkehrsströmen am Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Straße / Brauckstraße (Gerade-

ausstrom der westlichen Zufahrt Friedrich-Ebert-Straße und Linksabbieger der Zufahrt Brauckstraße), 

dem Geradeausstrom der Kreisstraße in Höhe der Einmündung An der Löchte und dem Geradeaus-

strom des Marktweges in Höhe der Einmündung zur Brunebecker Straße ermittelt werden. Verkehrs-

ströme, die nicht diesen genannten Fahrtenrelationen zuzuordnen sind, werden in der Tabelle 1a 

bezogen auf den Streckenabschnitt der Straße Auf dem Wellerskamp als Quellverkehr der westlich 

gelegenen Bereiche bezeichnet.  

Die Straße Auf dem Wellerskamp in der Fahrtrichtung von Westen nach Osten ist demzufolge in allen 

betrachteten Stundenintervallen durch relative hohe Durchgangsverkehrsanteile zwischen 53% und 

65% gekennzeichnet; im Mittel liegt der Durchgangsverkehrsanteil bei 58%. Der überwiegende Anteil 

des Durchgangsverkehrs ergibt sich aus den Fahrbeziehungen vom Kreisverkehr Friedrich-Ebert-
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Straße / Brauckstraße mit Anteilen zwischen 39% und 53%, im Mittel von 46%. Die Verkehranteile aus 

den beiden Geradeausströmen von der Kreisstraße und dem Marktweg liegen im Durchschnitt der 

betrachteten Stundenintervalle bei jeweils 6%. 

 

Durchgangsverkehr Uhrzeit Erfasste 
Fahrzeuge Insgesamt aus Richtung 

Kreisverkehr 
Brauckstraße 

aus Richtung 
Marktweg 

aus Richtung 
Kreisstraße 

(Norden) 

Quell- 
verkehr 

7.00 - 8.00 122 68 47 9 12 54 

8.00 - 9.00 92 49 38 5 6 43 

12.00 - 13.00 185 103 84 9 10 82 

13.00 - 14.00 164 107 83 15 9 57 

16.00 - 17.00 263 141 117 10 14 122 

17.00 – 18.00 255 154 134 10 10 101 

Tabelle 1a:  Differenzierung der Zusammensetzung des Kfz-Verkehrs auf der Straße Auf dem 
Wellerskamp in der Fahrtrichtung von Westen nach Osten  

Für den Straßenabschnitt Auf dem Wellerskamp zwischen Brunebecker Straße und An der Löchte in 

der Fahrtrichtung von Ost nach West können die Durchgangsverkehrsanteile aus den vorgegebenen 

Verkehrsströmen am Knotenpunkt Kreisstraße / An der Löchte (Links- und Rechtseinbiegeströme in 

der Zufahrt An der Löchte) ermittelt werden. Verkehrsströme, die nicht diesen genannten 

Fahrtenrelationen zuzuordnen sind, werden in der Tabelle 1b für den betrachteten Streckenabschnitt 

der Straße Auf dem Wellerskamp als Zielverkehr der westlich gelegenen Bereiche bezeichnet.  

 

Durchgangsverkehr Uhrzeit Erfasste 
Fahrzeuge Insgesamt Linkseinbieger 

An der Löchte 
Rechtseinbieger 
An der Löchte 

Ziel- 
verkehr 

7.00 - 8.00 265 227 212 15 38 

8.00 - 9.00 229 199 193 6 30 

12.00 - 13.00 131 123 105 18 8 

13.00 - 14.00 137 121 106 15 16 

16.00 - 17.00 179 157 148 9 22 

17.00 - 18.00 164 144 131 13 20 

Tabelle 1b:  Differenzierung der Zusammensetzung des Kfz-Verkehrs auf der Straße Auf dem 
Wellerskamp in der Fahrtrichtung von Osten nach Westen  
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Die Straße Auf dem Wellerskamp in der Fahrtrichtung von Osten nach Westen ist demzufolge in allen 

betrachteten Stundenintervallen durch sehr hohe Durchgangsverkehrsanteile zwischen 86% und 94% 

gekennzeichnet; im Mittel liegt der Durchgangsverkehrsanteil bei 89%. Der überwiegende Anteil des 

Durchgangsverkehrs ergibt sich im Linkseinbiegestrom der Straße An der Löchte auf die Kreisstraße 

in südliche Richtung mit Anteilen zwischen 77% und 84%, im Mittel von 81%. Der Verkehranteil im 

Rechtseinbiegestrom der Straße An der Löchte auf die Kreisstraße in nördliche Richtung ist dem 

gegenüber mit nur 8% deutlich geringer ausgeprägt. 

 

 

HACKERTSBERGWEG  

Für den Hackertsbergweg in der Fahrtrichtung von Süden nach Norden können die Durchgangs-

verkehrsanteile aus den vorgegebenen Verkehrsströmen im Einmündungsbereich zur Ardeystraße (bei 

der Einfahrt) in der Gegenüberstellung mit den ausfahrenden Abbiegeströme in den Einmündungs-

bereichen Erbstollenstraße / Erlenbruch und Brunebecker Straße / Schneer Weg ermittelt werden. 

Verkehrsströme, die nicht diesen genannten Fahrtenrelationen zuzuordnen sind, werden in der 

Tabelle 2a als Quellverkehr der entlang des Hackertsbergweg gelegenen Bereiche bezeichnet.  

Auf dem Hackertsbergweg überwiegt in der Fahrtrichtung von Süden nach Norden der Anteil des 

Zielverkehrs. Im Mittel der betrachteten Stundenintervalle ergibt sich ein Anteil im Zielverkehr von 71% 

und ein Anteil im Durchgangsverkehr von 29%. Lediglich in den Morgenstunden zwischen 7.00 und 

8.00 Uhr überwiegt der Durchgangsverkehrsanteil mit 57% gegenüber dem Zielverkehrsanteil von 

43%. 

 

Uhrzeit Erfasste Fahrzeuge Durchgangsverkehr Zielverkehr 

7.00 - 8.00 47 27 20 

8.00 - 9.00 40 14 26 

12.00 - 13.00 57 10 47 

13.00 - 14.00 53 16 37 

16.00 - 17.00 50 9 41 

17.00 - 18.00 70 11 59 

Tabelle 2a:  Differenzierung der Zusammensetzung des Kfz-Verkehrs auf dem Hackertsbergweg in 
der Fahrtrichtung von Süden nach Norden  

Für den Hackertsbergweg in der Fahrtrichtung von Norden nach Süden können die Durchgangs-

verkehrsanteile aus den vorgegebenen Verkehrsströmen im Einmündungsbereich Erbstollenstraße / 

Erlenbruch (bei der Einfahrt) in der Gegenüberstellung mit den ausfahrenden Abbiegeströme in den 

Einmündungsbereichen Ardeystraße / Hackertsbergweg und Ardeystraße / Schneer Weg ermittelt 
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werden. Verkehrsströme, die nicht diesen genannten Fahrtenrelationen zuzuordnen sind, werden in 

der Tabelle 2b als Zielverkehr der entlang des Hackertsbergweg gelegenen Bereiche bezeichnet.  

Auf dem Hackertsbergweg überwiegt in der Fahrtrichtung von Norden nach Süden der Anteil des 

Zielverkehrs. Im Mittel der betrachteten Stundenintervalle ergibt sich ein Anteil im Zielverkehr von 75% 

und ein Anteil im Durchgangsverkehr von 25%. In den Morgenstunden zwischen 7.00 und 8.00 Uhr ist 

jedoch der Durchgangsverkehrsanteil mit 44% gegenüber dem Durchschnittswert deutlich stärker 

ausgeprägt. 

 

Uhrzeit Erfasste Fahrzeuge Durchgangsverkehr Zielverkehr 

7.00 - 8.00 25 11 14 

8.00 - 9.00 35 10 25 

12.00 - 13.00 37 8 29 

13.00 - 14.00 32 6 26 

16.00 - 17.00 53 8 45 

17.00 - 18.00 58 12 46 

Tabelle 2b:  Differenzierung der Zusammensetzung des Kfz-Verkehrs auf dem Hackertsbergweg in 
der Fahrtrichtung von Norden nach Süden  

 

 

SCHNEER WEG  

Für den Schneer Weg in der Fahrtrichtung von Süden nach Norden können die Durchgangsverkehrs-

anteile aus den vorgegebenen Verkehrsströmen im Einmündungsbereich zur Ardeystraße (bei der 

Einfahrt) in der Gegenüberstellung mit den ausfahrenden Abbiegeströmen in den Einmündungsberei-

chen Brunebecker Straße / Schneer Weg und Erbstollenstraße / Erlenbruch ermittelt werden. 

Verkehrsströme, die nicht diesen genannten Fahrtenrelationen zuzuordnen sind, werden in der 

Tabelle 3a als Quellverkehr der entlang des Schneer Weg gelegenen Bereiche bezeichnet.  

Der Schneer Weg ist demzufolge in der Fahrtrichtung von Süden nach Norden in allen betrachteten 

Stundenintervallen durch relative hohe Durchgangsverkehrsanteile zwischen 53% und 81% gekenn-

zeichnet; im Mittel liegt der Durchgangsverkehrsanteil bei 64%, der maximale Durchgangsverkehrs-

anteil ergibt sich in den Morgenstunden zwischen 7.00 und 8.00 Uhr, der geringste Anteil mittags 

zwischen 13.00 und 14.00 Uhr.  

Für den Schneer Weg in der Fahrtrichtung von Norden nach Süden können die Durchgangs-

verkehrsanteile aus den vorgegebenen Verkehrsströmen im Einmündungsbereich Brunebecker Straße 

/ Schneer Weg (bei der Einfahrt) in der Gegenüberstellung mit den ausfahrenden Abbiegeströme in 

den Einmündungsbereichen Ardeystraße / Schneer Weg und Ardeystraße / Hackertsbergweg ermittelt 
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werden. Verkehrsströme, die nicht diesen genannten Fahrtenrelationen zuzuordnen sind, werden in 

der Tabelle 3b als Zielverkehr der entlang des Hackertsbergweg gelegenen Bereiche bezeichnet.  

Der Schneer Weg ist demzufolge in der Fahrtrichtung von Norden nach Süden in allen betrachteten 

Stundenintervallen durch relative hohe Durchgangsverkehrsanteile zwischen 51% und 84% gekenn-

zeichnet; im Mittel liegt der Durchgangsverkehrsanteil bei 61%. Der maximale Durchgangsverkehrs-

anteil ergibt sich in den Morgenstunden zwischen 7.00 und 8.00 Uhr, der geringste Anteil mittags 

zwischen 13.00 und 14.00 Uhr.  

 

Uhrzeit Erfasste Fahrzeuge Durchgangsverkehr Zielverkehr 

7.00 - 8.00 88 71 17 

8.00 - 9.00 62 42 20 

12.00 - 13.00 31 19 12 

13.00 - 14.00 38 20 18 

16.00 - 17.00 57 36 21 

17.00 - 18.00 57 33 24 

Tabelle 3a:  Differenzierung der Zusammensetzung des Kfz-Verkehrs auf dem Schneer Weg in der 
Fahrtrichtung von Süden nach Norden  

 

Uhrzeit Erfasste Fahrzeuge Durchgangsverkehr Zielverkehr 

7.00 - 8.00 43 36 7 

8.00 - 9.00 44 29 15 

12.00 - 13.00 52 27 25 

13.00 - 14.00 53 27 26 

16.00 - 17.00 91 53 38 

17.00 - 18.00 79 44 35 

Tabelle 3b:  Differenzierung der Zusammensetzung des Kfz-Verkehrs auf dem Schneer Weg in der 
Fahrtrichtung von Norden nach Süden  
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3. ERMITTLUNG DER ZUSATZVERKEHRE AUS WOHNBEBAUUNG 

Für die Festlegung der verkehrlich relevanten Bestimmungsgrößen von Wohnnutzungen wurden 

neben den Erfahrungswerten der Gutachter bei vergleichbaren Untersuchungen die Grundlagen und 

Empfehlungen des aktuellen Richtlinienwerkes und der praxisnahen Literatur herangezogen.  

�  Bosserhoff, D. 

Verfahren zur Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung, 

Tagungsband AMUS 2000 – Stadt Region Land – Heft 69 

�  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Verkehrsplanung 

Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen (FGSV, 2004) 

�  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR 1991 / 1995) 

�  Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung  

Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung.  

Teil 2: Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung.  

Heft 42 der Schriftenreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung, Wiesbaden, 

2001 / 2005. 

Für das Verkehrsaufkommen aus Wohnnutzung ist die Anzahl der Einwohner die bestimmende 

Schlüsselgröße. Das Verkehrsaufkommen von Wohngebieten ist im wesentlichen Bewohnerverkehr. 

Dieser ist gekennzeichnet durch die Fahrtzweckgruppen Berufs- und Ausbildungsverkehr, Einkaufs- 

und Besorgungsverkehr sowie Freizeitverkehr. Die Wegezahl aller Bewohner ergibt sich aus der 

Einwohnerzahl, multipliziert mit deren spezifischer Wegehäufigkeit. Sie liegt im Durchschnitt bei 3,0 bis 

3,5 Wegen pro Werktag in bestehenden Gebieten. In Neubaugebieten sind die Durchschnittswerte mit 

3,5 bis 4,0 Wegen pro Werktag aufgrund des höheren Anteils mobiler Bevölkerungsgruppen etwas 

höher anzusetzen (FGSV, 2004).  

Im Rahmen der Untersuchung der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung (2001 / 2005) 

werden die Wegehäufigkeiten in Abhängigkeit von der Lage und Art des Wohngebietes differenziert 

betrachtet. Grundsätzlich ist zu beachten, dass sich die nachfolgenden spezifischen Wegehäufigkeiten 

auf alle Einwohner, d.h. inklusive Kinder und immobile Personen, beziehen. Wege sind hierbei definiert 

als Wege außer Haus, d.h. Ortsveränderungen innerhalb des Hauses werden nicht berücksichtigt.  

Durchschnittliche Wohngebiete Bandbreite Mittelwert 

- in Städten ................................ 3,0 – 3,5 Wege / Werktag....................3,3 Wege / Werktag 

- im ländlichen Raum ................ 2,8 – 3,3 Wege / Werktag....................3,0 Wege / Werktag 

Ältere Wohngebiete Bandbreite Mittelwert 

- in Städten ................................ 2,5 – 3,0 Wege / Werktag....................2,8 Wege / Werktag 

- im ländlichen Raum ................ 2,3 – 2,8 Wege / Werktag....................2,5 Wege / Werktag 

Neuere Wohngebiete Bandbreite Mittelwert 

- in Städten ................................ 3,5 – 4,0 Wege / Werktag....................3,8 Wege / Werktag 

- im ländlichen Raum ................ 3,3 – 3,8 Wege / Werktag....................3,5 Wege / Werktag 
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In zentralen Lagen von Städten ist die Wegehäufigkeit größer als am Rande, im ländlichen Raum ist 

sie in der Regel geringer als in Städten. Der Gebietstyp (Stadt, Verdichtungsraum, ländlicher Raum) ist 

jedoch eher unwesentlich für die Wegehäufigkeit. Entscheidend sind die Zusammensetzung der 

Bevölkerung nach verhaltenshomogenen Gruppen, insbesondere nach Alter und Status (Erwerbstätig-

keit, Teilzeitbeschäftigung, Kindererziehung) und Pkw-Verfügbarkeit. Nach den Angaben der Hessi-

schen Straßen- und Verkehrsverwaltung (2001 / 2005) ist die Zahl der Wege beispielsweise 

- bei neuen Wohngebieten mit jüngeren und vielen erwerbstätigen Einwohnern deutlich höher als bei 

Bestandsgebieten; am geringsten ist sie in älteren Gebieten mit vor allem nicht-erwerbstätigen 

Personen, 

- bei Erwerbstätigen ohne Pkw-Verfügbarkeit in der Regel deutlich (um je nach Altergruppe und 

Region 0,5 - 1,0 Wege / Werktag) geringer als mit Pkw-Verfügbarkeit, 

- bei Teilzeitbeschäftigung höher als ohne Teilzeitbeschäftigung, 

- bei Personen mit Kindererziehung in der Regel durch viele verschiedene Aktivitäten sowie Bring- 

und Holverkehr höher als ohne Kindererziehung, 

- bei Schülern über 10 Jahren und Studenten (Werte über 5) besonders hoch, 

- bei Senioren in der Regel gering. 

Die Wegehäufigkeit liegt bei älteren, nicht mehr berufstätigen oder arbeitslosen Einwohnern niedriger 

als bei Erwerbstätigen, Auszubildenden oder Schülern. Aus diesem Grund weist z.B. ein neues Ein-

familienhausgebiet, das erfahrungsgemäß mehrheitlich von den letztgenannten Personen bewohnt 

wird, eine höhere Verkehrserzeugung als ein älteres Wohngebiet auf. Gegebenenfalls sind die Werte 

für die Wegehäufigkeit entsprechend den Nutzern des Wohngebietes anzupassen; höhere Mobilitäts-

werte für besonders mobile Personengruppen (z.B. Singles, Teilzeitbeschäftigte, Studenten, junge 

Familien), niedrigere Mobilitätswerte für ältere Einwohner. Die Wegehäufigkeit hängt auch von den 

Gewohnheiten der Einwohner ab, z.B. ist sie höher, wenn an Arbeitstagen das Mittagessen zuhause 

eingenommen wird. In den oben aufgeführten Wegehäufigkeiten sind Abschläge für Abwesenheit von 

der Wohnung (z.B. Urlaub, Krankheit) enthalten. In Zentrumsnähe liegt die mittlere spezifische Wege-

häufigkeit aufgrund einer größeren Angebotsvielfalt und dichter Bebauung eher am oberen Wert der 

genannten Bandbreiten oder höher. Werte am unteren Rand des Wertespektrums sind vornehmlich in 

peripheren Gebieten mit geringer Nahbereichsausstattung und niedriger Siedlungsdichte zu erwarten 

(FGSV, 2004).  

�  Im vorliegenden Fall wird für alle Baugebiete ein hoher Anteil mobiler Bevölkerungsgruppen 

unterstellt und eine mittlere, spezifische Wegehäufigkeit von 4,0 Wege / Werktag in Ansatz 

gebracht.  

Hinsichtlich der Haushaltsgröße liegen folgende Erfahrungswerte der Hessischen Straßen- und 

Verkehrsverwaltung (2001 / 2005) vor.  

Bundesweite Werte: 

- Großstadt ................................ 1,3 – 2,0 Einwohner / Wohneinheit (WE) 

- Kreisstadt ................................ 2,0 – 2,5 Einwohner / Wohneinheit (WE) 

- Dorf ......................................... 2,5 – 3,0 Einwohner / Wohneinheit (WE) 
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Werte aus Raumordnungsgutachten in Hessen: 

- kreisfreie Städte ...................... 1,8 – 2,0 Einwohner / Wohneinheit (WE) 

- ländliche Gemeinden .............. 2,4 – 2,7 Einwohner / Wohneinheit (WE) 

Bei Altbaugebieten mit hohem Ausländeranteil, Sozialwohnungen oder neuen Wohnungen mit 

größerer Wohnfläche, die in der Regel von Familien und Kindern genutzt werden, sind mindestens 3,0 

Einwohner / WE anzunehmen.  

�  Im vorliegenden Fall wird alle Baugebiete zur Berücksichtigung eines entsprechend hohen Anteils 

an Familien mit Kindern eine mittlere Haushaltgröße von 3,5 Personen pro Wohneinheit in Ansatz 

gebracht.  

Die Aufteilung der Wege auf die verschiedenen Verkehrsmittel variiert nach den Hinweisen zur 

Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen (FGSV, 2004) je nach Standort erheblich. Am 

geringsten variiert der Anteil nicht motorisierter Wege, der in Wohngebieten im allgemeinen zwischen 

30 und 40 % des Verkehrsaufkommens beträgt. Der Anteil der ÖPNV-Wege variiert in Wohngebieten 

zwischen 5 und 30 % je nach Güte der ÖPNV-Erschließung. Der Anteil der Wege, die mit dem Pkw, 

als Fahrer oder Mitfahrer, unternommen werden, liegt in Wohngebieten zwischen 30 und 70 %.  

Für die Wahl des Verkehrsmittels sind nach der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung 

(2001 / 2005) insbesondere folgende Faktoren wichtig: 

- Vorhandensein fußläufig oder mit dem Fahrrad gut erreichbarer Arbeitsplätze, Nahversorgungs-

einrichtungen (Geschäfte des täglichen Bedarfs), Gemeinbedarfseinrichtungen (Kindergarten, 

Schule) und Freizeiteinrichtungen, 

- Nähe zum Ortszentrum mit Geschäften, Verwaltung usw., 

- Qualität der Erschließung im Fußwege- und Radwegenetz (z.B. verkehrliche und soziale Sicherheit, 

Direktheit des Netzes, Topographie, Querungshilfen an Straßen, behinderungsfreie Nutzbarkeit der 

Wege), 

- Qualität der Erschließung im ÖPNV, z.B. fußläufige Entfernung zur Haltestelle, Bus- oder Schienen-

verkehr, 

- ÖPNV-Angebot, z.B. Bedienungshäufigkeit, Bedienungszeitraum, erreichbare wichtige Reiseziele, 

Reisezeiten zu diesen Zielen, Komfort, 

- Qualität der Erschließung im MIV, z.B. Wegenetz, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Reisezeiten 

zu den wichtigsten Zielen, 

- Parkraumangebot, z.B. Anzahl der Dauerparkplätze, Parkierungsregelungen / Parkvorrechte für 

Anwohner, Parkbeschränkungen, Entfernung zu den Parkplätzen, 

- Fahrt- / Wegezweck, z.B. Berufs-, Ausbildungs-, Einkaufsverkehr; 

- Bevölkerungs- und soziale Struktur, z.B. Anteil der Kinder und Jugendlichen (Kfz-Fahrten nur als 

Mitfahrer) sowie der Erwerbstätigen, 

- Motorisierungsgrad der Einwohner. 
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Unter günstigen Voraussetzungen, d.h. bei Erreichbarkeit von Nahversorgungs- und Gemein-

bedarfseinrichtungen auf kurzen Wegen und attraktiver ÖPNV-Erschließung, beträgt der Pkw-Anteil 

nur etwa 30% aller Wege. Im umgekehrten Fall, d.h. bei fehlenden oder weit entfernten Nahversor-

gungs- und Gemeinbedarfseinrichtungen und nicht attraktiver ÖPNV-Anbindung, beträgt der Pkw-

Anteil ca. 70%. Die Zahl der Pkw-Fahrten pro Person und Tag als Selbstfahrer variiert also nähe-

rungsweise zwischen 1 und 2 bei 3,3 Wegen pro Person und Tag und einem Pkw-Besetzungsgrad von 

1,1 – 1,2 Personen / Pkw. Nach Festlegung des MIV-Anteils kann die Zahl der Pkw-Fahrten (Selbst-

fahrer-Anteil) über den Pkw-Besetzungsgrad ermittelt werden. Dieser hängt ab vom Fahrtzweck.  

-  Berufsverkehr ................... 1,1 Personen / Pkw 

-  Ausbildungsverkehr .......... 1,4 Personen / Pkw 

-  Geschäftsverkehr.............. 1,1 Personen / Pkw 

-  Einkaufsverkehr ................ 1,2 Personen / Pkw 

-  Freizeitverkehr .................. 1,5 Personen / Pkw 

-  Urlaubsverkehr.................. 2,6 Personen / Pkw 

-  Alle Fahrtzwecke............... 1,2 Personen / Pkw 

�  Im vorliegenden Fall werden für alle Baugebiete im Rahmen einer worst-case-Betrachtung die 

jeweils ungünstigeren Werte für die bewohnerbezogenen Kfz-Verkehre zugrunde gelegt. Der MIV-

Anteil wird mit 70 % und der Besetzungsgrad für alle Fahrtzwecke mit 1,1 Personen / Pkw in Ansatz 

gebracht.  

Für die geplanten Baugebiete soll die Leistungsfähigkeit der Anbindungen an das Straßennetz sowie 

die Auswirkungen auf die bereits vorhandenen Knotenpunkte überprüft werden, so dass von dem 

ermittelten Pkw-Aufkommen der außerhalb des Gebiets stattfindende Einwohnerverkehr und der 

Binnenverkehr der Einwohner innerhalb des Gebiets abzuziehen ist. Ein nennenswerter Anteil an 

Binnenverkehr ergibt sich allerdings nur bei Gebieten mit Nutzungsmischung, d.h. wenn zusätzlich zu 

Wohnungen auch Wohnfolgeeinrichtungen (Arbeitsplätze, Schulen, Kindergarten, Nahversorgungs-, 

Freizeiteinrichtungen) vorhanden sind. Der Anteil nimmt mit dem Umfang der Nutzungsmischung, 

welche die Erledigung von Aktivitäten im Plangebiet erleichtert, und der Gebietsgröße zu. Dieser Anteil 

berücksichtigt auch, dass durch Koppelung von Wegen (Wegekettenbildung, z.B. von der Wohnung 

zur Schule im Gebiet, anschließend Weg zur Arbeitsstätte außerhalb des Gebiets) der Quell-

 / Zielverkehr abnimmt. Der Binnenverkehr ist im MIV deutlich niedriger als im NMIV; im ÖPNV kann er 

in der Regel vernachlässigt werden. Im MIV beträgt der Binnenverkehr 0 – 15%.  

�  Im vorliegenden Fall werden für alle Baugebiete mögliche Binnenverkehre vernachlässigt. 

Nicht alle Einwohnerwege finden im Plangebiet statt, weil die Wegehäufigkeit auch die Wege der Ein-

wohner außerhalb des Plangebiets beinhaltet, d.h. weder Quelle noch Ziel sind im Plangebiet. Der 

Anteil hängt ab von dem Ausmaß der Nutzungsmischung, welche die Erledigung von Aktivitäten im 

Plangebiet erleichtert, der Größe des Plangebiets und der Lage des Gebiets im Raum und beträgt 

maximal 20%. Dieser Wert ist nach den Erfahrungen der Hessischen Straßen- und Verkehrs-

verwaltung (2001 / 2005) in der Regel für ein Reines Wohngebiet (WR) ohne Wohnfolgeeinrichtungen 

anzunehmen, bei Allgemeinen Wohngebieten (WA) oder Gebieten mit Mischnutzung, die über Wohn-

folgeeinrichtungen verfügen, liegt er darunter. Demgegenüber werden in den Hinweisen zur Schätzung 
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des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen (FGSV, 2004) geringere Werte angegeben. Bei allgemei-

nen Wohngebieten (WA) ist für Wege, die sowohl Quelle als auch Ziel außerhalb des Gebietes haben, 

eher eine Abminderung um 10%, bei reinen Wohngebieten (WR) und Kleinsiedlungsgebieten eher um 

15% anzunehmen. Der Anteil der Wege, die sowohl Quelle als auch Ziel außerhalb des Gebietes 

haben, nimmt mit zunehmendem Binnenverkehr tendenziell ab, d.h. bei kleinen Gebieten liegt der 

Anteil an der oberen, bei großen Gebieten an der unteren Grenze.  

�  Im vorliegenden Fall wird für alle Baugebiete der Anteil des Einwohnerverkehrs außerhalb des 

Gebietes mit einer Abminderung um 10% in Ansatz gebracht. 

In Wohngebieten, insbesondere in reinen Wohngebieten (WR), ist der nicht von den Bewohnern 

erzeugte Verkehr von untergeordneter Bedeutung. Er besteht aus Besucher- und Wirtschaftsverkehr. 

Der Besucherverkehr beträgt nach den Hinweisen zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von 

Gebietstypen (FGSV, 2004) bis zu 5% aller (innerhalb und außerhalb des Gebiets durchgeführten) 

Wege der Bewohner und der bewohnerbezogene Wirtschaftsverkehr (Versorgungs- und Entsorgungs-

verkehr sowie Lieferverkehr) ist mit ca. 0,10 Kfz-Fahrten / Einwohner zum Quell- und Zielverkehrs-

aufkommen der Bewohner hinzuzuzählen. 

Das Ziel- und Quellverkehrsaufkommen der künftigen Bewohner berechnet sich wie folgt, wobei davon 

ausgegangen wird, dass jede Aktivität der Bewohner mit Bezug zum Plangebiet im Verlauf eines 

Normalwerktages abgeschlossen ist. 

Baugebiet Brunebecker Feld (35 Wohneinheiten): 

35 WE × 3,5 Personen / WE...........................= 123 Personen 

123 Personen × 4,0 Wege / Werktag .............= 492 Wege aller Einwohner 

492 × 70%.......................................................= 344 Personenwege mit Pkw 

344 ÷ 1,1 Personen / Pkw..............................= 313 Pkw-Fahrten  

313 × 90%.......................................................�  280 Pkw-Fahrten mit Bezug zum Gebiet 

280 ÷ 2 ...........................................................= 140 Pkw-Fahrten  

jeweils im Ziel- und Quellverkehr 

Bei der Differenzierung des Bewohnerverkehrs nach Fahrtzwecken wird folgende Unterteilung 

zugrunde gelegt. 

37% Einkaufs- und Besorgungsverkehr 140  × 37% = 52 Kfz/Tag 

32% Berufs- und Ausbildungsverkehr 140  × 32% = 45 Kfz/Tag 

31% Freizeitverkehr 140  × 31% = 43 Kfz/Tag 

313 × 5% ÷ 2 ..................................................= 8 Kfz/Tag im Besucherverkehr 

123 × 0,10 ÷ 2 ................................................= 7 Kfz/Tag im Wirtschaftsverkehr 
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Baugebiet Glasweg und Boverfeld (je 50 Wohneinheite n): 

50 WE × 3,5 Personen / WE...........................= 175 Personen 

175 Personen × 4,0 Wege / Werktag .............= 700 Wege aller Einwohner 

700 × 70%.......................................................= 490 Personenwege mit Pkw 

490 ÷ 1,1 Personen / Pkw..............................= 445 Pkw-Fahrten  

445 × 90%.......................................................= 400 Pkw-Fahrten mit Bezug zum Gebiet 

400 ÷ 2 ...........................................................= 200 Pkw-Fahrten  

jeweils im Ziel- und Quellverkehr 

Bei der Differenzierung des Bewohnerverkehrs nach Fahrtzwecken wird folgende Unterteilung 

zugrunde gelegt. 

37% Einkaufs- und Besorgungsverkehr 200  × 37% = 74 Kfz/Tag 

32% Berufs- und Ausbildungsverkehr 200  × 32% = 64 Kfz/Tag 

31% Freizeitverkehr 200  × 31% = 62 Kfz/Tag 

445 × 5% ÷ 2 ..................................................= 11 Kfz/Tag im Besucherverkehr 

175 × 0,10 ÷ 2 ................................................= 9 Kfz/Tag im Wirtschaftsverkehr 

Baugebiet Erlenbruch (25 Wohneinheiten): 

25 WE × 3,5 Personen / WE...........................= 88 Personen 

88 Personen × 4,0 Wege / Werktag ...............= 352 Wege aller Einwohner 

352 × 70%.......................................................= 246 Personenwege mit Pkw 

246 ÷ 1,1 Personen / Pkw..............................= 224 Pkw-Fahrten  

224 × 90%.......................................................= 202 Pkw-Fahrten mit Bezug zum Gebiet 

202 ÷ 2 ...........................................................�  100 Pkw-Fahrten  

jeweils im Ziel- und Quellverkehr 

Bei der Differenzierung des Bewohnerverkehrs nach Fahrtzwecken wird folgende Unterteilung 

zugrunde gelegt. 

37% Einkaufs- und Besorgungsverkehr 100  × 37% = 37 Kfz/Tag 

32% Berufs- und Ausbildungsverkehr 100  × 32% = 32 Kfz/Tag 

31% Freizeitverkehr 100  × 31% = 31 Kfz/Tag 

224 × 5% ÷ 2 ..................................................= 6 Kfz/Tag im Besucherverkehr 

88 × 0,10 ÷ 2 ..................................................= 4 Kfz/Tag im Wirtschaftsverkehr 

Für diese Fahrtzweckgruppen erfolgt eine Ermittlung des Verkehrsaufkommen im Tagesverlauf 

anhand normierter Tagesganglinien aus den Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs 

(EAR 91/95), der praxisnahen Literatur sowie den Ergebnissen eigener Erhebungen der Gutachter. Mit 

den in den Tabellen 4 bis 7 dargestellten Ganglinien wird somit wird das gesamte Fahrtenaufkommen 

(Quell- und Zielverkehr) in Bezug zu den zukünftig erweiterten Wohnnutzungen abgedeckt.  
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Tageszeit Berufs- 
verkehr 

Einkaufs- 
verkehr 

Freizeit- 
verkehr 

Besucher-/ 
Wirtschafts- 

verkehr 

4.00 - 5.00 0,9 - - - 

5.00 - 6.00 6,9 - - - 

6.00 - 7.00 22,1 1,1 3,2 - 

7.00 - 8.00 28,7 3,7 3,4 2,9 

8.00 - 9.00 8,7 7,1 1,2 5,3 

9.00 - 10.00 1,8 9,6 2,2 1,9 

10.00 - 11.00 1,0 8,7 2,4 2,2 

11.00 - 12.00 0,6 5,7 4,0 3,4 

12.00 - 13.00 5,1 5,6 4,8 4,8 

13.00 - 14.00 13,2 3,7 3,6 3,1 

14.00 - 15.00 5,2 7,1 5,0 4,8 

15.00 - 16.00 1,7 8,1 5,2 3,4 

16.00 - 17.00 1,5 13,5 6,0 4,9 

17.00 - 18.00 1,3 16,9 12,0 7,8 

18.00 - 19.00 0,2 5,0 15,2 11,2 

19.00 - 20.00 0,4 2,2 17,8 12,3 

20.00 - 21.00 - 1,1 9,8 9,9 

21.00 - 22.00 0,7 0,8 2,2 8,6 

22.00 - 23.00 - 0,1 1,2 8,3 

23.00 - 24.00 - - 0,8 5,2 

S 100% 100% 100% 100% 

Tabelle 4a:  Prozentuale Aufteilung des Zusatzverkehrs (Quellverkehr ) nach Fahrtzwecken für die 
geplanten Wohnbauflächen 
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Tageszeit Berufs- 
verkehr 

Einkaufs- 
verkehr 

Freizeit- 
verkehr 

Besucher- 
Wirtschafts- 

verkehr 

4.00 - 5.00 - - - - 

5.00 - 6.00 1,0 - - - 

6.00 - 7.00 1,8 1,0 2,4 - 

7.00 - 8.00 4,3 1,5 3,4 3,4 

8.00 - 9.00 5,1 5,2 3,4 4,4 

9.00 - 10.00 3,4 6,2 1,9 2,2 

10.00 - 11.00 3,3 8,2 1,2 2,4 

11.00 - 12.00 2,4 8,5 3,4 4,0 

12.00 - 13.00 13,0 6,2 4,8 4,8 

13.00 - 14.00 12,0 5,3 3,1 3,6 

14.00 - 15.00 6,1 5,2 4,8 5,0 

15.00 - 16.00 6,9 7,0 3,4 5,2 

16.00 - 17.00 11,8 11,0 4,9 6,0 

17.00 - 18.00 14,0 17,3 7,8 12,0 

18.00 - 19.00 6,9 11,0 11,2 15,2 

19.00 - 20.00 2,5 2,7 12,3 17,8 

20.00 - 21.00 2,0 1,8 9,9 9,8 

21.00 - 22.00 1,5 1,3 8,6 2,2 

22.00 - 23.00 1,6 0,6 8,3 1,2 

23.00 - 24.00 0,4 - 5,2 0,8 

S 100% 100% 100% 100% 

Tabelle 4b:  Prozentuale Aufteilung des Zusatzverkehrs (Zielverkehr ) nach Fahrtzwecken für die 
geplanten Wohnbauflächen 
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Tageszeit ZIELVERKEHR WOHNEN QUELLVERKEHR  WOHNEN 

 Beruf Einkauf Freizeit Besuch SSSS Ziel  Beruf Einkauf Freizeit Besuch SSSS Quell 

4.00 - 5.00 - - - - - - - - - - 

5.00 - 6.00 - - - - - 3 - - - 3 

6.00 - 7.00 1 - 1 - 2 10 - 2 - 12 

7.00 - 8.00 2 1 2 - 5 13 2 2 - 17 

8.00 - 9.00 2 3 2 1 8 4 4 1 1 10 

9.00 - 10.00 2 3 1 - 6 1 5 1 - 7 

10.00 - 11.00 2 4 1 - 7 1 5 1 - 7 

11.00 - 12.00 1 4 1 1 7 - 3 2 1 6 

12.00 - 13.00 6 3 2 1 12 2 3 2 1 8 

13.00 - 14.00 5 3 1 1 10 6 2 1 - 9 

14.00 - 15.00 3 3 2 1 9 2 4 2 1 9 

15.00 - 16.00 3 4 1 1 9 1 4 2 1 8 

16.00 - 17.00 5 6 2 1 14 1 7 3 1 12 

17.00 - 18.00 6 9 3 2 20 1 9 5 1 16 

18.00 - 19.00 3 6 5 2 16 - 3 6 2 11 

19.00 - 20.00 1 1 5 3 10 - 1 8 2 11 

20.00 - 21.00 1 1 4 1 7 - - 4 1 5 

21.00 - 22.00 1 1 4 - 6 - - 1 1 2 

22.00 - 23.00 1 - 4 - 5 - - - 1 1 

23.00 - 24.00 - - 2 - 2 - - - 1 1 

S 45 52 43 15 155 45 52 43 15 155 

Tabelle 5:  Tagesverteilung des Zusatzverkehrs für das Baugebiet Brunebecker Feld bei vollstän-
diger Entwicklung mit insgesamt 35 Wohneinheiten 
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Tageszeit ZIELVERKEHR WOHNEN QUELLVERKEHR  WOHNEN 

 Beruf Einkauf Freizeit Besuch SSSS Ziel  Beruf Einkauf Freizeit Besuch SSSS Quell 

4.00 - 5.00 - - - - - 1 - - - 1 

5.00 - 6.00 1 - - - 1 5 - - - 5 

6.00 - 7.00 1 1 2 - 4 14 1 2 - 17 

7.00 - 8.00 3 1 2 1 7 18 3 2 - 23 

8.00 - 9.00 3 4 2 1 10 6 5 1 1 13 

9.00 - 10.00 2 5 1 - 8 1 7 1 - 9 

10.00 - 11.00 2 6 1 1 10 1 6 2 - 9 

11.00 - 12.00 2 6 2 1 11 - 4 3 1 8 

12.00 - 13.00 8 5 3 1 17 3 4 3 1 11 

13.00 - 14.00 8 4 2 1 15 9 3 2 1 15 

14.00 - 15.00 4 4 3 1 12 3 5 3 1 12 

15.00 - 16.00 4 5 2 1 12 1 6 3 1 11 

16.00 - 17.00 8 8 3 1 20 1 10 4 1 16 

17.00 - 18.00 9 13 5 2 29 1 12 8 2 23 

18.00 - 19.00 4 8 7 3 22 - 4 9 2 15 

19.00 - 20.00 2 2 8 4 16 - 2 11 2 15 

20.00 - 21.00 1 1 6 2 10 - 1 6 2 9 

21.00 - 22.00 1 1 5 - 7 - 1 1 2 4 

22.00 - 23.00 1 - 5 - 6 - - 1 2 3 

23.00 - 24.00 - - 3 - 3 - - - 1 1 

S 64 74 62 20 220 64 74 62 20 220 

Tabelle 6:  Tagesverteilung des Zusatzverkehrs für die Baugebiete Glasweg und Boverfeld bei 
vollständiger Entwicklung mit insgesamt jeweils 50 Wohneinheiten 
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Tageszeit ZIELVERKEHR WOHNEN QUELLVERKEHR  WOHNEN 

 Beruf Einkauf Freizeit Besuch SSSS Ziel  Beruf Einkauf Freizeit Besuch SSSS Quell 

4.00 - 5.00 - - - - - - - - - - 

5.00 - 6.00 - - - - - 2 - - - 2 

6.00 - 7.00 1 - 1 - 2 7 1 1 - 9 

7.00 - 8.00 1 1 1 - 3 9 1 1 - 11 

8.00 - 9.00 2 2 1 - 5 3 3 - - 6 

9.00 - 10.00 1 2 1 - 4 1 4 1 - 6 

10.00 - 11.00 1 3 - - 4 - 3 1 - 4 

11.00 - 12.00 1 3 1 - 5 - 2 1 - 3 

12.00 - 13.00 4 2 1 1 8 2 2 1 1 6 

13.00 - 14.00 4 2 1 - 7 4 1 1 - 6 

14.00 - 15.00 2 2 2 1 7 2 3 2 1 8 

15.00 - 16.00 2 3 1 1 7 1 3 2 - 6 

16.00 - 17.00 4 4 2 1 11 1 5 2 1 9 

17.00 - 18.00 5 6 2 1 14 - 6 4 1 11 

18.00 - 19.00 2 4 3 2 11 - 2 5 1 8 

19.00 - 20.00 1 1 4 2 8 - 1 5 1 7 

20.00 - 21.00 1 1 3 1 6 - - 3 1 4 

21.00 - 22.00 - 1 3 - 4 - - 1 1 2 

22.00 - 23.00 - - 2 - 2 - - - 1 1 

23.00 - 24.00 - - 2 - 2 - - - 1 1 

S 32 37 31 10 110 32 37 31 10 110 

Tabelle 7:  Tagesverteilung des Zusatzverkehrs für das Baugebiet Erlenbruch bei vollständiger 
Entwicklung mit insgesamt 25 Wohneinheiten 
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4. VERTEILUNG DER ZUSATZVERKEHRE  

Die Verteilung des nutzungsbedingten Kfz-Verkehrs der geplanten Wohnbaugebiete mit Bezug zum 

umgebenden Straßennetz erfolgt nach Einschätzung der Verkehrslagegunst. In Abstimmung mit der 

Stadt Witten werden für die geplanten Baugebiete „Brunebecker Feld“, „Glasweg“, „Erlenbruch“ und 

„Boverfeld“ die im Anhang 3 zugrunde gelegten prozentualen Verkehrsverteilungen im Ziel- und 

Quellverkehr zugrunde gelegt.  

Die aus diesen Verteilungsansätzen resultierenden Zusatzverkehre in den betrachteten Stundeninter-

vallen 7.00 - 9.00 Uhr, 12,00 -14.00 Uhr und 16.00 - 18.00 Uhr resultierenden Zusatzverkehre an den 

unmittelbar betroffenen Knotenpunkten und Streckenabschnitten sind im Anhang 4 für die einzelnen 

Baugebiete separat und im Anhang 5 in der Gesamtbetrachtung aller geplanten Wohnbaugebiete 

umfassend und übersichtlich aufbereitet. 

 

 

 

5. PROGNOSE-VERKEHRSBELASTUNGEN 

Die den Leistungsfähigkeitsberechnungen und Bewertungen zugrunde gelegten PROGNOSE-

Verkehrsbelastungen ergeben sich durch die Überlagerung der durch Zählung vor Ort am 21. August 

2008 erhobenen ANALYSE-Verkehrsbelastungen mit den zuvor ermittelten Zusatzverkehren der 

geplanten Wohnbaugebiete an einem Normalwerktag.  

Die prognostizierten Verkehrsbelastungen an den unmittelbar betroffenen Knotenpunkten sind im 

Anhang 6 und die Gegenüberstellung der Querschnittsbelastungen auf ausgewählten Strecken-

abschnitten in den Lastfällen ANALYSE und PROGNOSE sowie Zusatzverkehre der geplanten 

Wohnbaugebiete in den betrachteten Stundenintervallen ist im Anhang 7 dargestellt.  
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6. BEWERTUNG DER PROGNOSE-VERKEHRSSITUATION 

Bei der Bewertung und Interpretation der prognostizierten Kfz-Frequenzen ist zu beachten, dass in den 

zugrunde gelegten Eingangsparametern für die geplanten Wohnbaugebiete jeweils relativ optimis-

tische, d.h. im Sinne der Verkehrserzeugung, ungünstige Annahmen für die Merkmalsausprägungen 

getroffen wurden. Dies betrifft insbesondere den in Relation zu bundesweiten Vergleichsdaten hohen 

Wert zur Haushaltsgröße mit 3,5 Personen pro Haushalt sowie den zugrunde gelegten, hohen IV-

Anteil von 70% auch im Einkaufs-, Besorgungs-, Freizeit- und Besucherverkehr. Die Zusatzverkehrs-

anteile der geplanten Wohnbauflächenentwicklung ergeben sich somit aus einer durchaus überschät-

zen Betrachtung“, so dass die daraus abgeleiteten Auswirkungen auf das tatsächliche Verkehrs-

geschehen als auf der sicheren Seite liegend angesehen werden können.  

 

 

6.1 LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER KNOTENPUNKTE 

Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit erfolgt für vorfahrtgeregelte Knotenpunkte in der Regel auf der 

Grundlage der Berechnungsverfahren nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrs-

anlagen HBS (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2001) mit Hilfe von EDV-

gestützten Rechenprogrammen der Technischen Universität Dresden (Prof. Dr.-Ing. habil. 

W. Schnabel, Arbeitsgruppe Verkehrstechnik).  

Als wesentliches Kriterium zur Beschreibung der Qualität des Verkehrsablaufs an Knotenpunkten ohne 

Lichtsignalanlage wird die mittlere Wartezeit der Kraftfahrzeugströme angesehen. Maßgeblich sind 

dabei die Wartezeiten bei gegebenen Weg- und Verkehrsbedingungen sowie bei guten Straßen-, 

Licht- und Witterungsverhältnissen. Bei Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage ist es auf Grund der 

straßenverkehrsrechtlich festgelegten Rangfolge der Verkehrsströme nicht möglich, das Qualitäts-

niveau für einzelne Verkehrsströme durch Steuerungsmaßnahmen zu beeinflussen. Daher ist die 

Qualität des Verkehrsablaufs jedes einzelnen Nebenstroms getrennt zu berechnen. Bei der zusam-

menfassenden Beurteilung der Verkehrssituation in einer untergeordneten Zufahrt ist die schlechteste 

Qualität aller beteiligten Verkehrsströme für die Einstufung des gesamten Knotenpunktes maßgebend. 

Als maximaler Grenzwert einer ausreichenden Verkehrsqualität wird für jeden Fahrzeugstrom eines 

Knotenpunktes 45 s Wartezeit angesetzt (vgl. Brilon, Großmann, Blanke, 1993 und HBS, 2001). Die 

einzelnen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs A bis F, mit den in der Tabelle 8 dargestellten Grenz-

werten der mittleren Wartezeit, können folgendermaßen charakterisiert werden. 

Stufe A: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Knotenpunkt passie-

ren. Die Wartezeiten sind sehr gering. 

Stufe B: Die Fahrmöglichkeiten der wartepflichtigen Kraftfahrzeugströme werden vom bevor-

rechtigten Verkehr beeinflußt. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering. 

Stufe C: Die Fahrzeugführer in den Nebenströmen müssen auf eine merkbare Anzahl von bevor-

rechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spürbar. Es kommt zur 

Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner räumlichen Ausdehnung noch 

bezüglich der zeitlichen Dauer eine starke Beeinträchtigung darstellt. 
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Stufe D: Die Mehrzahl der Fahrzeugführer muss Haltevorgänge, verbunden mit deutlichen Zeit-

verlusten, hinnehmen. Für einzelne Fahrzeuge können die Wartezeiten hohe Werte an-

nehmen. Auch wenn sich vorübergehend ein merklicher Stau in einem Nebenstrom erge-

ben hat, bildet sich dieser wieder zurück. Der Verkehrszustand ist noch stabil. 

Stufe E: Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die 

Wartezeiten nehmen sehr große und dabei stark streuende Werte an. Geringfügige 

Verschlechterungen der Einflussgrößen können zum Verkehrszusammenbruch führen. 

Die Kapazität wird erreicht. 

Stufe F: Die Anzahl der Fahrzeuge, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je Zeiteinheit 

zufließen, ist über ein längeres Zeitintervall größer als die Kapazität für diesen Verkehrs-

strom. Es bilden sich lange, ständig wachsende Schlangen mit besonders hohen Warte-

zeiten. Diese Situation löst sich erst nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstärken 

im zufließenden Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist überlastet. 

Die Qualitätsstufe D beschreibt die Mindestanforderungen an die Verkehrsqualität eines Knoten-

punktes bzw. eines Verkehrsstroms. Sie sollte im allgemeinen auch in der Spitzenstunde für alle 

Ströme an einem Knotenpunkt eingehalten werden. Die Stufe E sollte nur in besonderen Ausnahme-

fällen einer Bemessung zugrunde gelegt werden. 

 

Qualitätsstufe Mittlere Wartezeit w [sec] 

A 

B 

C 

D 

£ 10 sec 

£ 20 sec 

£ 30 sec 

£ 45 sec 

E 

F 

> 45 sec 

-- 

Tabelle 8:  Grenzwerte der mittleren Wartezeit an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage und 
Kreisverkehrsplätzen für verschiedene Qualitätsstufen 
(Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, FGSV 2001) 

Das Berechnungsverfahren nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 

HBS (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2001) gilt nur für Kreuzungen und 

Einmündungen, an denen dem Verkehr auf einer durchgehenden Straße (Hauptstraße) durch Zeichen 

301 ider Zeichen 306 der Straßenverkehrsordnung (StVO, 1998) die Vorfahrt gegeben wird und die 

vorfahrtrechtlich untergeordnete Straße (Nebenstraße) mit Zeichen 205 oder 206 StVO ausgewiesen 

ist. Das Verfahren gestattet es, für jeden einzelnen wartepflichtigen Verkehrsstrom einer Kreuzung 

oder Einmündung ohne Lichtsignalanlage die höchstmögliche abfließende Verkehrsstärke zu berech-

nen. Durch Vergleich mit der Stärke des zufließenden Verkehrs kann festgestellt werden, ob eine 

Kreuzung oder Einmündung für die einzelnen Teilströme ausreichend leistungsfähig ist. Mit dem 
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Berechnungsverfahren lässt ich der leistungsmindernde Einfluss, den Fußgänger und Radfahrer (auf 

separaten Radwegen) auf den Kraftfahrzeugverkehr an Kreuzungen oder Einmündungen haben 

können, nicht berücksichtigen. Die Qualität, welche Fußgänger und Radfahrer an vorfahrtgeregelten 

Knotenpunkten vorfinden, lässt sich mit dem Verfahren ebenfalls nicht einschätzen.  

Das Berechnungsverfahren ist darüber hinaus nicht für Knotenpunkte mit der Vorfahrtregelung „rechts-

vor-links“ (§ 8 StVO Abs. 1) geeignet. Als Anhaltswert für die Einsatzgrenze einer „rechts-vor-links“-

Regelung kann eine Belastung von 600 bis 800 Kfz/h als Summe über alle Zufahrten eines Knoten-

punktes verwendet werden. 

Im vorliegenden Fall sind die maßgeblich zu betrachtenden Knotenpunkte innerhalb des Unter-

suchungsgebietes durch eine „rechts-vor-links“-Regelung gekennzeichnet, d.h. die Kenngrößen des 

Verkehrsablaufes, wie z.B. die mittleren Wartezeiten, die Staulängen und die Stufen der Verkehrs-

qualität in den einzelnen Verkehrsströmen können nicht exakt berechnet werden. In Anlehnung an die 

Qualitätsstufeneinteilung nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS 

wird daher in diesen besonderen Anwendungsfällen eine Einstufung auf der Grundlage der rechne-

risch ermittelten Kapazitätsreserven mit folgenden Grenzwerten vorgenommen. Im vorliegenden Fall 

wird für alle zu untersuchenden Knotenpunkt ein mittlerer Anhaltswert für die Einsatzgrenze einer 

„rechts-vor-links“-Regelung von 700 Kfz/h als Summe über alle Knotenzufahrten herangezogen. 

 

Qualitätsstufe Kapazitätsreserve [%] 

A 

B 

C 

D 

> 70 % 

£ 70 % 

£ 50 % 

£ 30 % 

E 

F 

£ 10 % 

£ 0 % 

Tabelle 9:  Grenzwerte der Kapazitätsreserven für Knotenpunkte mit der Vorfahrtregelung „rechts-
vor-links“ für verschiedene Qualitätsstufen 

 

 

AUF DEM WELLERSKAMP / RÜDINGHAUSER STRASSE / BRUNEB ECKER STRASSE 

�  Für den Knotenpunkt Auf dem Wellerskamp / Rüdinghauser Straße / Brunebecker Straße ergeben 

sich in allen untersuchten Stundenintervallen sowohl in der ANALYSE als auch in der PROGNOSE 

deutliche Kapazitätsreserven. 

�  Bedingt durch die Entwicklung der geplanten Wohnbaugebiete mit den daraus resultierenden 

zusätzlichen Kfz-Verkehren wird sich die Verkehrsqualität an dem Knotenpunkt zwar durchaus 
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spürbar verschlechtern und in allen betrachteten Stundenintervallen muss mit den zugrunde 

gelegten Ansätzen zur räumlichen Verteilung der Zusatzverkehre mit einer Reduzierung der 

Kapazitätsreserven in einer Größenordnung von jeweils ca. 10% gegenüber der bestehenden 

Verkehrssituation gerechnet werden.  

�  Der Verkehrsablauf ist aber dennoch im Grundsatz als stabil und ausreichend leistungsfähig 

einzustufen.  

�  Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Kfz-Verkehrsbelastungen der geplanten Wohnbebauung 

kann für den Knotenpunkt Auf dem Wellerskamp / Rüdinghauser Straße / Brunebecker Straße mit 

der bestehenden „rechts-vor-links“-Regelung auch in der PROGNOSE eine angemessene Leis-

tungsfähigkeit gewährleistet werden.  

 

ANALYSE Summe der 

Zuflussbelastung 

[Kfz/h] 

Anhaltswert der 

Einsatzgrenze 

[Kfz/h] 

Kapazitätsreserve 

 

[%] 

Qualitätsstufe 

7.00 – 8.00 407 700 42 C 

8.00 – 9.00 361 700 48 C 

12.00 – 13.00 362 700 48 C 

13.00 – 14.00 335 700 52 B 

16.00 – 17.00 495 700 29 D 

17.00 – 18.00 466 700 33 C 

 

PROGNOSE Summe der 

Zuflussbelastung 

[Kfz/h] 

Anhaltswert der 

Einsatzgrenze 

[Kfz/h] 

Kapazitätsreserve 

 

[%] 

Qualitätsstufe 

7.00 – 8.00 454 700 35 C 

8.00 – 9.00 396 700 43 C 

12.00 – 13.00 403 700 42 C 

13.00 – 14.00 379 700 46 C 

16.00 – 17.00 549 700 22 D 

17.00 – 18.00 543 700 22 D 

Tabelle 10:  Kenngrößen des Verkehrsablauf für den Knotenpunkt Auf dem Wellerskamp / 
Rüdinghauser Straße / Brunebecker Straße 
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ERBSTOLLENSTRASSE / ERLENBRUCH 

�  Für den Knotenpunkt Erbstollenstraße / Erlenbruch ergeben sich in allen untersuchten Stunden-

intervallen sowohl in der ANALYSE als auch in der PROGNOSE sehr hohe Kapazitätsreserven. 

�  Bedingt durch die Entwicklung der geplanten Wohnbaugebiete mit den daraus resultierenden 

zusätzlichen Kfz-Verkehren wird sich die Verkehrsqualität an dem Knotenpunkt nicht signifikant 

verschlechtern,  

�  Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Kfz-Verkehrsbelastungen der geplanten Wohnbebauung 

kann für den Knotenpunkt Erbstollenstraße / Erlenbruch mit der bestehenden „rechts-vor-links“-

Regelung auch in der PROGNOSE eine angemessene Leistungsfähigkeit gewährleistet werden.  

 

ANALYSE Summe der 

Zuflussbelastung 

[Kfz/h] 

Anhaltswert der 

Einsatzgrenze 

[Kfz/h] 

Kapazitätsreserve 

 

[%] 

Qualitätsstufe 

7.00 – 8.00 129 700 82 A 

8.00 – 9.00 118 700 83 A 

12.00 – 13.00 93 700 87 A 

13.00 – 14.00 80 700 89 A 

16.00 – 17.00 146 700 79 A 

17.00 – 18.00 146 700 79 A 

 

PROGNOSE Summe der 

Zuflussbelastung 

[Kfz/h] 

Anhaltswert der 

Einsatzgrenze 

[Kfz/h] 

Kapazitätsreserve 

 

[%] 

Qualitätsstufe 

7.00 – 8.00 157 700 78 A 

8.00 – 9.00 139 700 80 A 

12.00 – 13.00 123 700 82 A 

13.00 – 14.00 108 700 85 A 

16.00 – 17.00 181 700 74 A 

17.00 – 18.00 196 700 72 A 

Tabelle 11:  Kenngrößen des Verkehrsablauf für den Knotenpunkt Erbstollenstraße / Erlenbruch 
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BRUNEBECKER STRASSE / SCHNEER WEG 

�  Für den Knotenpunkt Brunebecker Straße / Schneer Weg ergeben sich in allen untersuchten 

Stundenintervallen sowohl in der ANALYSE als auch in der PROGNOSE hohe Kapazitätsreserven. 

�  Bedingt durch die Entwicklung der geplanten Wohnbaugebiete mit den daraus resultierenden 

zusätzlichen Kfz-Verkehren wird sich die Verkehrsqualität an dem Knotenpunkt nicht signifikant 

verschlechtern,  

�  Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Kfz-Verkehrsbelastungen der geplanten Wohnbebauung 

kann für den Knotenpunkt Brunebecker Straße / Schneer Weg mit der bestehenden „rechts-vor-

links“-Regelung auch in der PROGNOSE eine angemessene Leistungsfähigkeit gewährleistet 

werden.  

 

ANALYSE Summe der 

Zuflussbelastung 

[Kfz/h] 

Anhaltswert der 

Einsatzgrenze 

[Kfz/h] 

Kapazitätsreserve 

 

[%] 

Qualitätsstufe 

7.00 – 8.00 247 700 65 B 

8.00 – 9.00 185 700 74 A 

12.00 – 13.00 154 700 78 A 

13.00 – 14.00 159 700 77 A 

16.00 – 17.00 285 700 59 B 

17.00 – 18.00 270 700 61 B 

 

PROGNOSE Summe der 

Zuflussbelastung 

[Kfz/h] 

Anhaltswert der 

Einsatzgrenze 

[Kfz/h] 

Kapazitätsreserve 

 

[%] 

Qualitätsstufe 

7.00 – 8.00 258 700 63 B 

8.00 – 9.00 197 700 72 A 

12.00 – 13.00 169 700 76 A 

13.00 – 14.00 174 700 75 A 

16.00 – 17.00 304 700 57 B 

17.00 – 18.00 295 700 58 B 

Tabelle 12:  Kenngrößen des Verkehrsablauf für den Knotenpunkt Brunebecker Straße / Schneer 
Weg 
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MARKTWEG / KREISSTRASSE / BRUNEBECKER STRASSE 

�  Für den Knotenpunkt Marktweg / Kreistraße / Brunebecker Straße ergeben sich in allen 

untersuchten Stundenintervallen sowohl in der ANALYSE als auch in der PROGNOSE hohe 

Kapazitätsreserven. 

�  Bedingt durch die Entwicklung der geplanten Wohnbaugebiete mit den daraus resultierenden 

zusätzlichen Kfz-Verkehren wird sich die Verkehrsqualität an dem Knotenpunkt nicht signifikant 

verschlechtern,  

�  Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Kfz-Verkehrsbelastungen der geplanten Wohnbebauung 

kann für den Knotenpunkt Marktweg / Kreisstraße / Brunebecker Straße mit der bestehenden 

„rechts-vor-links“-Regelung auch in der PROGNOSE eine angemessene Leistungsfähigkeit 

gewährleistet werden.  

 

ANALYSE Summe der 

Zuflussbelastung 

[Kfz/h] 

Anhaltswert der 

Einsatzgrenze 

[Kfz/h] 

Kapazitätsreserve 

 

[%] 

Qualitätsstufe 

7.00 – 8.00 227 700 68 B 

8.00 – 9.00 212 700 70 A 

12.00 – 13.00 237 700 66 B 

13.00 – 14.00 225 700 68 B 

16.00 – 17.00 318 700 55 B 

17.00 – 18.00 306 700 56 B 

 

PROGNOSE Summe der 

Zuflussbelastung 

[Kfz/h] 

Anhaltswert der 

Einsatzgrenze 

[Kfz/h] 

Kapazitätsreserve 

 

[%] 

Qualitätsstufe 

7.00 – 8.00 234 700 67 B 

8.00 – 9.00 219 700 69 B 

12.00 – 13.00 245 700 65 B 

13.00 – 14.00 234 700 67 B 

16.00 – 17.00 328 700 53 B 

17.00 – 18.00 319 700 54 B 

Tabelle 13:  Kenngrößen des Verkehrsablauf für den Knotenpunkt Marktweg / Kreisstraße / 
Brunebecker Straße 
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6.2 VERKEHRSQUALITÄT AUF STRECKENABSCHNITTEN 

Die bestehenden Straßen im Umfeld der geplanten Wohnbaugebiete sind derzeit durch sehr unter-

schiedliche Elemente der Straßenraumgestaltung gekennzeichnet. Grundsätzlich werden in den Richt-

linien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 zur Abgrenzung der Fahrbahnen von Stadtstraßen zwei 

Entwurfsprinzipien unterscheiden: das Trennungsprinzip und das Mischungsprinzip. Beim Trennungs-

prinzip wird für den Fahrverkehr eine in der Regel durch Borde, Bordrinnen oder Rinnen baulich abge-

trennte Fahrbahn geschaffen. Der Verzicht auf Hochborde wirkt sich für die Überquerbarkeit und ge-

stalterisch positiv aus, setzt aber immer Maßnahmen der Geschwindigkeitsdämpfung sowie die aus-

reichende Dimensionierung der Gehwege und Fahrbahnen voraus, um die verkehrsrechtliche Zuwei-

sung von Flächen beim Trennungsprinzip funktional zu gewährleisten. Beim Mischungsprinzip wird 

versucht, durch intensive Entwurfs- und Gestaltungsmaßnahmen mehrere Nutzungen möglichst weit-

gehend miteinander verträglich zu machen. Dies wird durch eine höhengleiche Ausbildung des ge-

samten Straßenraums oder – insbesondere bei Umbauten unter Beibehaltung der Borde – durch eine 

dichte Folge geschwindigkeitsdämpfender Entwurfselemente (z.B. Teilaufpflasterungen) angestrebt.  

In Wohngebieten sind im Allgemeinen die Straßenarten Anliegerstraßen und Sammelstraßen zu unter-

scheiden. Eine Anliegerstraße ist dabei nach den Begriffsbestimmungen, Teil: Straßenplanung und 

Straßenverkehrstechnik (1989) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen haupt-

sächlich für den Zugang oder die Zufahrt zu den an ihr gelegenen und dem Wohnen oder der wirt-

schaftlichen Betätigung dienenden Grundstücken bestimmt. Demgegenüber vermittelt eine Sammel-

straße den Verkehr zwischen Anliegerstraßen und Verkehrs- und Hauptverkehrsstraßen.  

Unter Beachtung der Richtlinienvorgaben sind somit alle zu untersuchenden Straßenabschnitte 

(Brunebecker Straße, Auf dem Wellerskamp, Erbstollenstraße, Hackertsbergweg, Schneer Weg) 

innerhalb des Untersuchungsgebietes eindeutig durch einen Sammelstraßencharakter, bezogen auf 

Stadtteil Witten-Rüdinghausen, gekennzeichnet. Über diese Straßenzüge erfolgt sowohl eine Bün-

delung der auf die Wohnbereiche gerichteten Ziel- und Quellverkehre als auch eine Verteilung auf die 

umliegenden, leistungsfähigen Hauptverkehrsachsen (Ardeystraße, Kreisstraße, Kruckeler Straße) 

entweder als Nord-Süd-Verbindungsachsen oder als Ost-West-Verbindungsachsen. 

Die Straßenraumgestaltung der Brunebecker Straße entspricht einer Sammelstraße mit Trennungs-

prinzip, jedoch ergänzt um vereinzelte verkehrsberuhigende Elemente in Form von Fahrbahn-

einengungen. Im Straßenzug Auf dem Wellerskamp - Rüdinghauser Straße wird demgegenüber auf 

geschwindigkeitsdämpfende Elemente verzichtet und der Straßenverlauf ist weitgehend linear ausge-

prägt. Die Straßenraumgestaltung entspricht ebenfalls einer Sammelstraße mit Trennungsprinzip. In 

der Betrachtung auf Ortsteilebene ist festzustellen, dass im Netzzusammenhang der aufgrund der 

straßenseitigen Anbindung an die Ardeystraße durchaus vorhandene Sammelstraßencharakter auf 

dem Hackertsbergweg und dem Schneer Weg durch geringe Fahrbahnbreiten und teilweise fehlende 

Gehwegbereiche aufgelöst wird. Die optische Straßenraumgestaltung widerspricht somit in Teilberei-

chen eindeutig dem funktionalen Zusammenhang dieser Straßenzüge. 

Aufgrund der Verkehrserhebungen in Form von Kennzeichenerfassungen ist festzustellen, dass die 

Straßen Hackertsbergweg und Schneer Weg insbesondere in den Morgenstunden in relativ hohem 

Maße von Durchgangsverkehren frequentiert werden. Das Auftreten von Durchgangsverkehren allein 
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ist jedoch kein entscheidendes Kriterium für die Bewertung der Verkehrsqualität von Verkehrsanlagen. 

Beide Straßen verlaufen weitgehend in anbaufreien Bereichen. Im Allgemeinen treten an anbaufreien 

Straßen höhere Fahrgeschwindigkeiten im Kfz-Verkehr auf, da hier in der Regel keine Beeinträchti-

gungen durch ein-/ausfahrende Fahrzeuge an Grundstückszufahrten oder parkende Fahrzeuge auf 

der Fahrbahn auftreten. Durch Verfolgungsfahrten zu unterschiedlichen Tageszeiten wurden im 

Hackertsbergweg und Schneer Weg in Einzelfällen auch zu Spitzenzeiten am Morgen und am 

Nachmittag durchaus höhere Kfz-Geschwindigkeiten festgestellt. Im Bereich der angrenzenden 

Wohnnutzungen sowie bei Auftreten von entgegenkommenden Fahrzeugen und Fußgängern im 

Längsverkehr haben diese Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit jedoch deutlich und spürbar reduziert. Bei 

Kolonnenfahrten, d.h. bei mehreren, unmittelbar hintereinanderfahrenden Fahrzeugen, wurde ein im 

Vergleich zu Einzelfahrten deutlich niedrigeres Geschwindigkeitsniveau beobachtet. Insgesamt wurden 

daher keine Besonderheiten im Verkehrsverhalten der Autofahrer im Bereich der Straßen Hackerts-

bergweg und Schneer Weg unter Berücksichtigung der äußeren Rahmenbedingungen und der 

Streckencharakteristik festgestellt.  

Innerhalb der angebauten Bereiche, d.h. in der Brunebecker Straße, Erbstollenstraße, Johannisberg-

straße, sind bedingt durch die Straßenraumgestaltung, die geringen Fahrbahnbreiten und die Ein-

schränkungen des ruhenden Verkehrs innerhalb des Straßenraums höhere Kfz-Geschwindigkeiten 

weitgehend auszuschliessen. Diese Einschätzung wird aus den Beobachtungen vor Ort durchaus 

bestätigt und es zeigte sich eine angemessene und rücksichtsvolle Fahrweise sowie eine gewisse 

Akzeptanz der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Kfz-Verkehr. Fremd- bzw. Durchgangsverkehre 

sind demzufolge im Hinblick auf den Verkehrsablauf von deutlich untergeordneter Bedeutung anzu-

sehen. 

Zur Führung des Radverkehrs sind innerhalb der betroffenen Straßenabschnitte keine separaten Rad-

verkehrsanlagen ausgewiesen. Die Radfahrer benutzen in den Abschnitten mit Trennungsprinzip die 

Fahrbahn des Kfz-Verkehrs. Die Beobachtungen vor Ort zeigen dabei, dass aufgrund der relativ 

geringen Fahrgeschwindigkeiten und gegenseitiger Rücksichtsnahme aus der gemeinsamen Führung 

von Kfz-Verkehr und Radverkehr derzeit kein Sicherheitsrisiko bzw. Konfliktpotential abzuleiten ist. 

Dem Fußgängerverkehr stehen in den Abschnitten mit Trennungsprinzip jeweils durch Bord von der 

Fahrbahn des Kfz-Verkehrs separate Gehwege zur Verfügung. Zum Teil wird die nutzbare Gehweg-

breite durch abgestellte Fahrzeuge im ruhenden Verkehr eingeschränkt, die jedoch nur bedingt und 

zugleich nur punktuell zu vergleichsweise geringen Einschränkungen der Aufenthaltsqualität bzw. der 

Verkehrsabwicklung im Fußgängerlängsverkehr beitragen.  

Die Erschließungsstraßen innerhalb des Untersuchungsgebietes sind derzeit in der Gesamtbetrach-

tung hinsichtlich der Verkehrssicherheit und des Verkehrsablaufes als durchaus akzeptabel und 

zufriedenstellend zu bezeichnen. Besondere Bedeutung für die Verkehrssicherheit besonders für 

schwächere Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer, ältere Menschen, Behinderte und Kinder) 

haben die Fahrgeschwindigkeiten, die nicht zuletzt aufgrund der Beschränkung der zulässigen Höchst-

geschwindigkeit niedrig gehalten werden und eine angemessene Fahrweise hervorrufen. Die vorhan-

denen gleichmäßig niedrigen Geschwindigkeiten im Kraftfahrzeugverkehr stärken nicht nur das 

Sicherheitsgefühl sondern wirken sich auch positiv auf die Emissionen des Kraftfahrzeugverkehrs 

(Lärm, Abgase, Erschütterungen) und somit auf die Umfeldverträglichkeit aus. Hinsichtlich des Ver-

kehrsablaufes werden durch die vorhandene Erschließungsstruktur im Wesentlichen die Kriterien der 
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Erreichbarkeit und Zugänglichkeit der Grundstücke abgedeckt. Demgegenüber sind kurze Fahrzeiten 

und fahrdynamischer Komfort für den Kraftfahrzeugverkehr innerhalb des bestehenden Wohngebietes 

von nachgeordneter Bedeutung. Im allgemeinen kommt der Qualität der Straßenraumgestaltung beim 

Entwurf von Erschließungsanlagen besondere Bedeutung zu, zumal auch der Verkehrsablauf, das 

Verkehrsverhalten und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer durch gestalterische Maßnahmen 

beeinflußt werden können. Zu den wichtigsten Zielen der Straßenraumgestaltung zählen: 

�  sich mit der Straße und Quartier identifizieren zu können, 

�  sich einwandfrei orientieren zu können, 

�  sich im Wohnumfeld geborgen zu fühlen, 

�  in einer ästhetisch ansprechenden und anregenden Umgebung zu leben (Erlebnisqualität). 

Diese Aspekte sind sicherlich quantitativ nur schwer erfaßbar und in ihren Ausprägungen nach objek-

tiven Maßstäben schwer vergleichbar. Die vorhandene Beschilderung und die Beobachtungen der 

Verhaltensweisen aller Verkehrsteilnehmer hinsichtlich Verkehrsablauf, Sicherheit und Aufenthalts-

qualität führen jedoch aus gutachterlicher Sicht zu der Einschätzung, dass die zuvor genannten Ziele 

der Straßenraumgestaltung in den unmittelbar betroffenen Straßenzügen durchaus als erfüllt 

angesehen werden können.  

Die Bewertung von Erlebnisqualitäten im Straßenraum ist sicherlich sehr stark auch von dem subjekti-

ven Empfinden des Einzelnen geprägt und demzufolge nicht Gegenstand der vorliegenden Unter-

suchung. Untersuchungsrelevant ist vielmehr die objektive Überprüfung, inwieweit die Zusatzverkehre, 

die zwangsläufig bei einer Umsetzung der geplanten Wohnbauflächenerweiterungen auftreten werden, 

zu signifikanten Veränderungen der Verkehrsbelastungen und daraus abgeleitet zu Beeinträchtigungen 

der Verkehrssicherheit beitragen werden. In erster Linie gilt es daher zu überprüfen, ob im Falle einer 

Realisierung der geplanten Wohnbauflächenerweiterungen innerhalb der unmittelbar angrenzenden 

Erschließungsstraßen zulässige Grenzwerte des derzeit gültigen Richtlinienwerkes überschritten 

werden.  

Für die Bewertung der Verkehrssituation von Straßenverkehrsanlagen sind in den aktuellen Richtlinien 

der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen sind Hinweise für die zulässigen Kfz-

Belastungen für typische Entwurfssituationen bzw. Straßentypen auf der Basis von Kraftfahrzeug-

verkehrsstärken in der Spitzenstunde gegeben. In den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 

RASt 06 werden Vorgaben für den Entwurf von Erschließungsstraßen angebauten Hauptverkehrs-

straßen und anbaufreien Hauptverkehrsstraßen getroffen. Für die in den RASt 06 zugrunde gelegten, 

typischen Entwurfssituationen sind die wesentlichen Merkmalsausprägungen im Anhang 8 übersicht-

lich aufbereitet dargestellt. Aus dieser Zusammenstellung ergeben sich die nachfolgenden, zulässigen 

Verkehrsstärken in der Spitzenstunde.  

- Anbaufreie Straßen: ................ 800 - 2.600 Kfz/h mit zum Teil großer Schwerverkehrsstärke 

- Verbindungsstraßen:............... 800 - 2.600 Kfz/h mit vorherrschender Verbindungsfunktion 

- Industriestraßen: ..................... 800 - 2.600 Kfz/h mit großem Schwerverkehrsaufkommen 

- Gewerbestraßen: .................... 400 - 1.800 Kfz/h 

- Hauptgeschäftsstraßen:.......... 800 - 2.600 Kfz/h 
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- Örtliche Geschäftsstraßen: ..... 400 - 2.600 Kfz/h 

- Örtliche Einfahrtstraßen: ......... 400 - 1.800 Kfz/h 

- Dörfliche Hauptstraßen: .......... 200 - 1.000 Kfz/h 

- Quartiersstraßen: .................... 400 - 1.000 Kfz/h 

- Sammelstraßen:...................... 400 - 800 Kfz/h 

- Wohnstraßen: ......................... unter 400 Kfz/h 

- Wohnwege: ............................. unter 150 Kfz/h 

Unter Berücksichtigung des Netzzusammenhanges müssten somit alle zu untersuchenden Straßen-

abschnitte als Sammelstraßen eingestuft werden. Aufgrund der vorhandenen baulichen Unterschiede 

werden jedoch im vorliegenden Fall gewisse Abstufungen bei der Zuordnung nach Erschließungs-

straßentypen berücksichtigt. Es wird daher innerhalb des Untersuchungsgebietes unterschieden nach: 

�  Straßen mit Sammelstraßencharakter, Bedeutung für die Abwicklung des Buslinienverkehrs 

und stärkerer Verbindungsfunktion für auch regionale Verkehrsbeziehungen  

= Erschließungsstraßentyp ES IV (Sammelstraße) nach RASt 06 

�  Straßen mit überwiegender Erschließungsfunktion und nur kleinräumiger Verbindungs-

funktion  

= Erschließungsstraßentyp ES V (Wohnstraße) nach RASt 06 

Nach den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 (vgl. Abbildung 1 in Anhang 8) sind in 

Sammelstraßen Kfz-Verkehrsbelastungen in einer Größenordnung zwischen 400 bis 800 Kfz in der 

stärkst belasteten Spitzenstunden durchaus abwickelbar und zulässig. Darüber hinaus kommen für 

den Erschließungsstraßentyp ES V grundsätzlich die typischen Entwurfssituationen „Wohnwege“ oder 

„Wohnstraße“ in Anbetracht. Für beide Entwurfssituationen ist in den angrenzenden Bereichen aus-

schließlich Wohnnutzung zugelassen und es bestehen besondere Nutzungsansprüche an die Auf-

enthaltsfunktion im Straßenraum. In beiden Entwurfssituationen kann darüber hinaus im Grundsatz 

das Mischungsprinzip bzw. eine weiche Separation zur Verdeutlichung der Aufenthaltsfunktion heran-

gezogen werden. Die empfohlene Abschnittslänge für die Kennzeichnung von „Wohnwegen“ liegt bei 

ca. 100 m, für „Wohnstraßen“ im Bereich von 300 m. Unter diesem Hintergrund sind die maßgeben-

den Straßenabschnitte im Untersuchungsgebiet Witten-Rüdinghausen mit Streckenlängen von deutlich 

mehr als 300 m eher dem Typ der „Wohnstraße“ zuzuordnen. 

Entsprechend den Vorgaben der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 ergeben sich 

folgende Grenzwerte bzw. Schwellenwerte: 

- 800 Kfz/h für den Erschließungsstraßentyp ES IV (Sammelstraße) 

maßgebend für die Rüdinghauser Straße, Auf dem Wellerskamp und Brunebecker Straße 

- 400 Kfz/h für Erschließungsstraßentyp ES V (Wohnstraße) 

Maßgebend für die Erbstollenstraße, Erlenbruch, Hackertsbergweg und Schneer Weg 
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Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 mit den 

entsprechen Grenzwerte bzw. Schwellenwerten für die zulässigen Verkehrsstärken einzelner Straßen-

typen bzw. Entwurfselemente ergeben sich somit folgende Bewertungen für die unmittelbar betroffe-

nen Straßenzüge: 

�  In der Straße Auf dem Wellerskamp wird in der höchstbelasteten Spitzenstunde mit 442 Kfz/h in 

der ANALYSE im Zeitintervall 16.00 - 17.00 Uhr und 480 Kfz/h in der PROGNOSE im Zeitintervall 

16.00 - 17.00 Uhr der zulässige Grenzwert von 800 Kfz/h für Sammelstraßen deutlich unterschrit-

ten. 

�  In der Rüdinghauser Straße wird in der höchstbelasteten Spitzenstunde mit 306 Kfz/h in der 

ANALYSE im Zeitintervall 16.00 - 17.00 Uhr und 336 Kfz/h in der PROGNOSE im Zeitintervall 

17.00 - 18.00 Uhr der zulässige Grenzwert von 800 Kfz/h für Sammelstraßen deutlich unterschrit-

ten. 

�  In der Brunebecker Straße im Abschnitt südlich der Straße Auf dem Wellerskamp wird in der 

höchstbelasteten Spitzenstunde mit 242 Kfz/h in der ANALYSE im Zeitintervall 16.00 -17.00 Uhr 

und 287 Kfz/h in der PROGNOSE im Zeitintervall 16.00 - 17.00 Uhr der zulässige Grenzwert von 

800 Kfz/h für Sammelstraßen deutlich unterschritten. 

�  In der Brunebecker Straße im Abschnitt südlich der Einmündung Kreisstraße wird in der höchst-

belasteten Spitzenstunde mit 150 Kfz/h in der ANALYSE im Zeitintervall 17.00 -18.00 Uhr und 

163 Kfz/h in der PROGNOSE im Zeitintervall 17.00 - 18.00 Uhr der zulässige Grenzwert von 

800 Kfz/h für Sammelstraßen deutlich unterschritten. 

�  In der Brunebecker Straße im Abschnitt westlich der Einmündung Schneer Weg wird in der 

höchstbelasteten Spitzenstunde mit 217 Kfz/h in der ANALYSE im Zeitintervall 16.00 -17.00 Uhr 

und 227 Kfz/h in der PROGNOSE im Zeitintervall 16.00 - 17.00 Uhr der zulässige Grenzwert von 

800 Kfz/h für Sammelstraßen deutlich unterschritten. 

�  In der Brunebecker Straße im Abschnitt östlich der Einmündung Schneer Weg wird in der höchst-

belasteten Spitzenstunde mit 196 Kfz/h in der ANALYSE im Zeitintervall 16.00 -17.00 Uhr und 

218 Kfz/h in der PROGNOSE im Zeitintervall 17.00 - 18.00 Uhr der zulässige Grenzwert von 

800 Kfz/h für Sammelstraßen deutlich unterschritten. 

�  In der Erbstollenstraße im Abschnitt westlich der Einmündung Erlenbruch wird in der höchstbelas-

teten Spitzenstunde mit 112 Kfz/h in der ANALYSE im Zeitintervall 16.00 -17.00 Uhr und 131 Kfz/h 

in der PROGNOSE im Zeitintervall 17.00 - 18.00 Uhr der zulässige Grenzwert von 400 Kfz/h für 

Wohnstraßen deutlich unterschritten. 

�  In der Erbstollenstraße (Johannisbergstraße) im Abschnitt östlich der Einmündung Erlenbruch 

wird in der höchstbelasteten Spitzenstunde mit 94 Kfz/h in der ANALYSE im Zeitintervall 17.00 -
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18.00 Uhr und 127 Kfz/h in der PROGNOSE im Zeitintervall 17.00 -18.00 Uhr der zulässige 

Grenzwert von 400 Kfz/h für Wohnstraßen deutlich unterschritten. 

�  In der Straße Erlenbruch im Abschnitt südlich der Einmündung Erbstollenstraße wird in der 

höchstbelasteten Spitzenstunde mit 102 Kfz/h in der ANALYSE im Zeitintervall 16.00 - 17.00 Uhr 

und 134 Kfz/h in der PROGNOSE im Zeitintervall 17.00 - 18.00 Uhr der zulässige Grenzwert von 

400 Kfz/h für Wohnstraßen deutlich unterschritten. 

�  Im Hackertsbergweg im Abschnitt nördlich der Einmündung Ardeystraße wird in der höchstbelas-

teten Spitzenstunde mit 121 Kfz/h in der ANALYSE im Zeitintervall 17.00 - 18.00 Uhr und 

154 Kfz/h in der PROGNOSE im Zeitintervall 17.00 - 18.00 Uhr der zulässige Grenzwert von 

400 Kfz/h für Wohnstraßen deutlich unterschritten. 

�  Im Schneer Weg im Abschnitt südlich der Einmündung Brunebecker Straße wird in der höchst-

belasteten Spitzenstunde mit 163 Kfz/h in der ANALYSE im Zeitintervall 7.00 - 8.00 Uhr und 

170 Kfz/h in der PROGNOSE im Zeitintervall 7.00 - 8.00 Uhr der zulässige Grenzwert von 

400 Kfz/h für Wohnstraßen deutlich unterschritten. 

�  Im Schneer Weg im Abschnitt nördlich der Einmündung Ardeystraße wird in der höchstbelasteten 

Spitzenstunde mit 159 Kfz/h in der ANALYSE im Zeitintervall 7.00 - 8.00 Uhr und 166 Kfz/h in der 

PROGNOSE im Zeitintervall 7.00 - 8.00 Uhr der zulässige Grenzwert von 400 Kfz/h für Wohn-

straßen deutlich unterschritten. 

 

�  Unter Beachtung der Vorgaben aus dem aktuellen Rich tlinienwerk sind daher die 

prognostizierten Verkehrsstärken in allen betroffen en Straßenzügen im Wesentlichen als 

verträglich und zulässig einzustufen. 
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6.3 VERKEHRSSITUATION ENGSTELLE BRUNEBECKER STRASSE  

In der Brunebecker Straße südlich der Einmündung An der Löchte handelt es sich um eine Engstelle 

mit einer erheblichen Einschränkung der Verkehrsflächen für den Kfz-Verkehr. Der Kfz-Verkehr wird 

im Querungsbereich auf einer Länge von ca. 25 m nur einspurig mit einer Fahrbahnbreite von ca. 

3,00 m geführt; Begegnungsfälle zwischen Kfz - Kfz sind hier nicht möglich. Durch entsprechende 

Beschilderung (Zeichen 308 StVO „Vorrang vor dem Gegenverkehr“) wird der aus nördlicher Richtung 

einfahrende Kfz-Verkehr bevorrechtigt. Der aus südlicher Richtung kommende Kfz-Verkehr ist durch 

Zeichen 208 StVO „Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren“ entsprechend untergeordnet.  

Es handelt sich somit um einen umfeldbedingten Zwangspunkt, bei dem ein entsprechender Seiten-

raum für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer ohne Verbreiterung des Brückenbauwerks geschaffen 

werden musste. Entsprechend den aktuellen Richtlinienvorgaben (Richtlinien für die Anlage von 

Stadtstraßen RASt 06) ist eine Fahrbahnverengung an Zwangspunkten auf einem kurzen Abschnitt 

durchaus zulässig, wenn die Kfz-Verkehrsbelastung in der höchstbelasteten Stunde eine Größen-

ordnung von 500 Kfz/h nicht überschreitet. Es sind sogar bei einer Spitzenstundenbelastung bis etwa 

250 Kfz/h Fahrbahneinengungen bis zu einer Länge von 50 m möglich. In diesen Fällen kann dann 

auch die Fahrbahnbreite auf das Mindestmaß von 3,00 m reduziert werden. Die Vorgaben des 

aktuellen Richtlinienwerkes werden im Bereich der Engstelle nicht überschritten. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass im gesamten Verlauf der Brunebecker Straße - sowohl auf den 

Streckenabschnitten als auch im Bereich der Knotenpunkte - zahlreiche bauliche Fahrbahnverengun-

gen eingerichtet worden sind, mit dem Bestreben, die Fahrgeschwindigkeiten im Kfz-Verkehr auf ein 

möglichst geringes und konstantes Niveau zu reduzieren und Bescheunigungsvorgänge zu verhindern. 

Insofern unterstützt die Engstelle im Bereich der Unterführung den angestrebten verkehrsberuhigen-

den Charakter in diesem Verkehrsraum, der grundsätzlich eine Kfz-seitige Erschließung und generelle 

Erreichbarkeit der Wohnbereiche für den gerichteten Ziel- und Quellverkehr sowie des Buslinien-

verkehrs sicherstellt, gleichzeitig aber auch aufgrund der punktuellen Erhöhung der Fahrtwiderstände 

die Attraktivität für mögliche Durchgangs- und Fremdverkehre reduziert.  

Im übertragenen Sinne kann die Verkehrsabwicklung im Bereich der Engstelle näherungsweise als 

durchaus vergleichbar mit einer vorfahrtgeregelten Verkehrsanlage angesehen werden. Gesicherte 

Berechnungsverfahren zur Beschreibung des Verkehrsablaufes und der Verkehrsqualität im Bereich 

nicht-signalisierter Engstellen liegen nicht vor. Um dennoch zumindest qualitative Aussagen über die 

Veränderungen der durch die zusätzlichen Wohnbauflächenentwicklungen hervorgerufenen Kfz-

Frequenzen hinsichtlich der verkehrstechnischen Abwicklung im Bereich der Engstelle Brunebecker 

Straße treffen zu können, wird im vorliegenden Fall das Berechnungsverfahren für vorfahrtgeregelte 

Knotenpunkte nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS näherungs-

weise übertragen.  

Hinsichtlich der verkehrstechnischen Vorgaben werden für den aus südlicher Richtung einfahrenden 

Verkehrsstrom extrem ungünstige Parameter angenommen. Für diesen Verkehrsstrom werden die 

Grenz- und Folgezeitlücken für das Linkseinbiegen und darüber hinaus eine Wartepflicht gegenüber 

dem entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten Geradeausstrom durch Zeichen 206 StVO „Halt“ 

Vorfahrt achten“ unterstellt.  
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Für die überschlägige Betrachtung der Verkehrsqualität im Bereich der Engstelle Brunebecker Straße 

werden die ungünstigsten Ein- und Abbiegeverkehrsbelastungen aus dem Knotenpunktsbereich Auf 

dem Wellerskamp / Rüdinghauser Straße / Brunebecker Straße in den Lastfällen ANALYSE und 

PROGNOSE zugrunde gelegt. Die Berechnungsprotokolle der Leistungsfähigkeitsberechnungen sind 

im Anhang 9 dokumentiert.  

Anhang 9a: ...... Lastfall ANALYSE (Verkehrszählung vom 21. August 2008 

Anhang 9b: ...... Lastfall PROGNOSE (mit Wohnbauflächenentwicklung aus allen vier Bereichen) 

Die Berechnungsergebnisse der Verkehrsqualität für den aus südlicher Richtung einfahrenden 

Verkehrsstrom sind in der Tabelle 14 noch einmal übersichtlich zusammengefasst. 

�  Die Verkehrsqualität für den vorfahrtrechtlich untergeordneten, d.h. wartepflichtigen Verkehrsstrom 

ist in allen betrachteten Stundenintervallen sowohl in der ANALYSE als auch in der PROGNOSE 

mit nur geringen Wartezeiten durchweg als sehr gut (Stufe A) zu bezeichnen.  

�  Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer im Zuge der Brunebecker Straße, die dem Gegenverkehr 

Vorrang gewähren müssen, können die Engstelle mit nur geringen Verlustzeiten gegenüber der 

ungehinderten Durchfahrt passieren.  

�  Die mittleren Rückstaulängen vor der Unterquerung werden sich in der PROGNOSE gegenüber 

dem Bestand nicht erhöhen.  

�  Aus rein verkehrstechnischen Aspekten lässt sich daher mit den vorliegenden Berechnungsergeb-

nissen keine zwingende Notwendigkeit für bauliche bzw. betriebliche Veränderungen im Bereich 

der Engstelle ableiten. 

�  Hinsichtlich der Verkehrssicherheit – insbesondere für Fußgänger und Radfahrer - ergeben sich 

aus den Beobachtungen vor Ort ebenfalls keine signifikanten Handlungsempfehlungen.  

 

ANALYSE 
Mittlere Wartezeit 

[sec/Fz] 
Stufe der 

Verkehrsqualität 
95%-Staulänge 

[m] 

7.00 - 8.00 Uhr 4,7 A 6 

8.00 - 9.00 Uhr 4,8 A 6 

12.00 - 13.00 Uhr 4,7 A 6 

13.00 - 14.00 Uhr 4,6 A 6 

16.00 - 17.00 Uhr 5,3 A 6 

17.00 - 18.00 Uhr 5,1 A 6 

Tabelle 14a:  Mittlere Wartezeiten, Qualitätsstufen und Staulängen in dem wartepflichtigen Verkehrs-
strom aus südlicher Richtung der Brunebecker Straße im Bereich der Engstelle für den 
Lastfall ANALYSE 
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PROGNOSE 
Mittlere Wartezeit 

[sec/Fz] 
Stufe der 

Verkehrsqualität 
95%-Staulänge 

[m] 

7.00 - 8.00 Uhr 5,0 A 6 

8.00 - 9.00 Uhr 5,0 A 6 

12.00 - 13.00 Uhr 4,9 A 6 

13.00 - 14.00 Uhr 4,9 A 6 

16.00 - 17.00 Uhr 5,7 A 6 

17.00 - 18.00 Uhr 5,6 A 6 

Tabelle 14b:  Mittlere Wartezeiten, Qualitätsstufen und Staulängen in dem wartepflichtigen Verkehrs-
strom aus südlicher Richtung der Brunebecker Straße im Bereich der Engstelle für den 
Lastfall PROGNOSE 
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7. ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE  

Die Stadt Witten beabsichtigt, im Rahmen des Planungsprozesses die verkehrlichen Auswirkungen 

mehrer Baugebiete in Stadtteilen Witten-Rüdinghausen und Dortmund-Kruckel untersuchen zu lassen. 

Im Einzelnen handelt es sich auf Wittener Stadtgebiet um die Wohnbaugebiete „Erlenbruch“ mit 25 

Wohneinheiten, „Glasweg“ mit 50 Wohneinheiten und „Brunebecker Feld“ mit 35 Wohneinheiten sowie 

auf Dortmunder Stadtgebiet um das Wohnbaugebiet „Boverfeld“ mit ca. 50 Wohneinheiten. 

Im Rahmen des Planungsprozesses ist der Nachweis einer angemessenen Verkehrserschließung zu 

erbringen. Hierzu ist die heutige Vorbelastung der maßgeblich betroffenen Knotenpunkte und 

Streckenabschnitte zu ermitteln und mit den Zusatzverkehren der geplanten Wohnnutzungen zu 

maßgebenden Prognose-Verkehrsbelastungen zu überlagern. Auf der Basis der Prognose-Frequen-

zen ist dann die Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität der Knotenpunkte und Straßenabschnitte zu 

bewerten. Im Ergebnis der Leistungsfähigkeitsberechnungen sind ggfs. Aussagen zur Verbesserung 

der bestehenden Verkehrsinfrastruktur zu treffen. 

Für eine qualifizierte Leistungsfähigkeitsüberprüfung sind Angaben über die derzeit vorhandenen 

Analyse-Verkehrsbelastungen im Umfeld der geplanten Wohnbaugebiete erforderlich. Aufgrund der 

erheblichen Unterschiede in der tageszeitlichen Verteilung des Ziel- und Quellverkehrs der geplanten 

Wohnbauflächen – mit einem hohen Quellverkehrsanteil in den Morgenstunden aufgrund des Ausbil-

dungs- und Berufsverkehrs - und der Überlagerung verschiedener Fahrtzweckgruppen (Berufs-, 

Einkaufs, Freizeit- und Besucherverkehr) in den Nachmittagsstunden sowohl im Zielverkehr als auch 

im Quellverkehr, ist eine Betrachtung der Leistungsfähigkeit und eine Bewertung der Verkehrsqualität 

an einem Normalwerktag differenziert in den Morgen-, Mittags- und Nachmittagsstunden vorzu-

nehmen. Neben der rein verkehrtechnischen Betrachtung von Leistungsfähigkeiten in der äußeren Er-

schließung der geplanten Wohnbaugebiete ist das vorhandene Straßennetz auch nach Verkehrs-

sicherheitsaspekten und den Qualitätsmaßstäben des aktuellen Richtlinienwerkes zu bewerten. Auf 

ausgewählten Straßenabschnitten sind darüber hinaus die Durchgangsverkehrsanteile darzustellen. 

Zur Beschreibung der bestehenden Verkehrssituation wurden an ausgewählten Knotenpunkten die in 

Abstimmung mit der Stadt Witten festgelegten Verkehrsströme durch Verkehrszählung am Donners-

tag, den 21. August 2008 in den Zeiträumen 7.00 - 9.00 Uhr, 12.00 - 14.00 Uhr und 16.00 - 18.00 Uhr 

erhoben. Für die Straßen Auf dem Wellerskamp, Schneer Weg und Hackertsbergweg sind die 

Durchgangsverkehrsanteile zu ermitteln. Daher erfolgte die Erfassung der fahrtrichtungsbezogenen 

Verkehrsströme an allen Knotenpunkten mit Hilfe von Kennzeichenerfassungen.  

Die Abschätzung der Zusatzverkehre ergab in der Überlagerung der Nachfragegruppen von Berufs- 

und Ausbildungsverkehr, Einkaufs- und Besorgungsverkehr, Freizeitverkehr, Besucher- und Wirt-

schaftverkehr jeweils im Ziel- und Quellverkehr folgende Tagesverkehrsbelastungen: 

- Baugebiet Brunebecker Feld (35 Wohneinheiten):........... 155 Kfz/Tag 

- Baugebiet Glasweg (50 Wohneinheiten): ......................... 220 Kfz/Tag 

- Baugebiet Erlenbruch (25 Wohneinheiten):...................... 110 Kfz/Tag 

- Baugebiet Boverfeld (50 Wohneinheiten): ........................ 220 Kfz/Tag 
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Die den Leistungsfähigkeitsberechnungen und Bewertungen zugrunde gelegten PROGNOSE-

Verkehrsbelastungen ergeben sich durch die Überlagerung der durch Zählung vor Ort am 21. August 

2008 erhobenen ANALYSE-Verkehrsbelastungen mit den Zusatzverkehren der geplanten Wohnbau-

gebiete an einem Normalwerktag.  

Bei der Bewertung und Interpretation der prognostizierten Kfz-Frequenzen ist zu beachten, dass in den 

zugrunde gelegten Eingangsparametern für die geplanten Wohnbaugebiete jeweils relativ optimis-

tische, d.h. im Sinne der Verkehrserzeugung, ungünstige Annahmen für die Merkmalsausprägungen 

getroffen wurden. Dies betrifft insbesondere den in Relation zu bundesweiten Vergleichsdaten hohen 

Wert zur Haushaltsgröße mit 3,5 Personen pro Haushalt sowie den zugrunde gelegten, hohen IV-

Anteil von 70% auch im Einkaufs-, Besorgungs-, Freizeit- und Besucherverkehr. Die Zusatzverkehrs-

anteile der geplanten Wohnbauflächenentwicklung ergeben sich somit aus einer durchaus überschät-

zen Betrachtung, so dass die daraus abgeleiteten Auswirkungen auf das tatsächliche Verkehrs-

geschehen als auf der sicheren Seite liegend angesehen werden können.  

Im vorliegenden Fall sind die maßgeblich zu betrachtenden Knotenpunkte innerhalb des Unter-

suchungsgebietes durch eine „rechts-vor-links“-Regelung gekennzeichnet, d.h. die Kenngrößen des 

Verkehrsablaufes, wie z.B. die mittleren Wartezeiten, die Staulängen und die Stufen der Verkehrs-

qualität in den einzelnen Verkehrsströmen können nicht exakt berechnet werden. In Anlehnung an die 

Qualitätsstufeneinteilung nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS 

wird daher in diesen besonderen Anwendungsfällen eine Einstufung auf der Grundlage der rechne-

risch ermittelten Kapazitätsreserven vorgenommen. Im vorliegenden Fall wird für alle zu untersuchen-

den Knotenpunkt ein mittlerer Anhaltswert für die Einsatzgrenze einer „rechts-vor-links“-Regelung von 

700 Kfz/h als Summe über alle Knotenzufahrten herangezogen. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass an allen untersuchten Knotenpunkten unter Berücksichtigung der zusätz-

lichen Kfz-Verkehrsbelastungen der geplanten Wohnbebauung mit der bestehenden „rechts-vor-links“-

Regelung auch in der PROGNOSE eine angemessene Leistungsfähigkeit gewährleistet werden kann. 

Unter Berücksichtigung des Netzzusammenhanges müssten alle zu untersuchenden Straßen-

abschnitte als Sammelstraßen eingestuft werden. Aufgrund der vorhandenen baulichen Unterschiede 

werden jedoch im vorliegenden Fall gewisse Abstufungen bei der Zuordnung nach Erschließungs-

straßentypen berücksichtigt. Es wird daher innerhalb des Untersuchungsgebietes unterschieden nach: 

�  Straßen mit Sammelstraßencharakter, Bedeutung für die Abwicklung des Buslinienverkehrs 

und stärkerer Verbindungsfunktion für auch regionale Verkehrsbeziehungen  

= Erschließungsstraßentyp ES IV (Sammelstraße) nach RASt 06 

   maßgebend für die Rüdinghauser Straße, Auf dem Wellerskamp und Brunebecker Straße 

�  Straßen mit überwiegender Erschließungsfunktion und nur kleinräumiger Verbindungs-

funktion  

= Erschließungsstraßentyp ES V (Wohnstraße) nach RASt 06 

   maßgebend für die Erbstollenstraße, Erlenbruch, Hackertsbergweg und Schneer Weg 
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Unter Beachtung der Vorgaben aus dem aktuellen Richtlinienwerk sind die prognostizierten Quer-

schnittsbelastungen in allen betroffenen Straßenzügen mit deutlichen Kapazitätsreserven als verträg-

lich und zulässig einzustufen. 

Die Straßenraumgestaltung der Brunebecker Straße entspricht einer Sammelstraße mit Trennungs-

prinzip, jedoch ergänzt um vereinzelte verkehrsberuhigende Elemente in Form von Fahrbahneinen-

gungen. Im Straßenzug Auf dem Wellerskamp - Rüdinghauser Straße wird demgegenüber auf ge-

schwindigkeitsdämpfende Elemente verzichtet und der Straßenverlauf ist weitgehend linear ausge-

prägt. Die Straßenraumgestaltung entspricht ebenfalls einer Sammelstraße mit Trennungsprinzip. In 

der Betrachtung auf Ortsteilebene ist festzustellen, dass im Netzzusammenhang der aufgrund der 

straßenseitigen Anbindung an die Ardeystraße durchaus vorhandene Sammelstraßencharakter auf 

dem Hackertsbergweg und dem Schneer Weg durch geringe Fahrbahnbreiten und teilweise fehlende 

Gewegbereiche aufgelöst wird. Die optische Straßenraumgestaltung widerspricht somit in Teilberei-

chen eindeutig dem funktionalen Zusammenhang dieser Straßenzüge. 

Aufgrund der Verkehrserhebungen in Form von Kennzeichenerfassungen ist festzustellen, dass die 

Straßen Hackertsbergweg und Schneer Weg insbesondere in den Morgenstunden in relativ hohem 

Maße von Durchgangsverkehren frequentiert werden. Das Auftreten von Durchgangsverkehren allein 

ist jedoch kein entscheidendes Kriterium für die Bewertung der Verkehrsqualität von Verkehrsanlagen. 

Beide Straßen verlaufen weitgehend in anbaufreien Bereichen. Im Allgemeinen treten an anbaufreien 

Straßen höhere Fahrgeschwindigkeiten im Kfz-Verkehr auf, da hier in der Regel keine Beeinträchti-

gungen durch ein-/ausfahrende Fahrzeuge an Grundstückszufahrten oder parkende Fahrzeuge auf 

der Fahrbahn auftreten. Durch Verfolgungsfahrten zu unterschiedlichen Tageszeiten wurden im 

Hackertsbergweg und Schneer Weg in Einzelfällen auch zu Spitzenzeiten am Morgen und am 

Nachmittag durchaus höhere Kfz-Geschwindigkeiten festgestellt. Im Bereich der angrenzenden 

Wohnnutzungen sowie bei Auftreten von entgegenkommenden Fahrzeugen und Fußgängern im 

Längsverkehr haben diese Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit jedoch deutlich und spürbar reduziert. Bei 

Kolonnenfahrten, d.h. bei mehreren, unmittelbar hintereinanderfahrenden Fahrzeugen, wurde ein im 

Vergleich zu Einzelfahrten deutlich niedrigeres Geschwindigkeitsniveau beobachtet. Insgesamt wurden 

daher keine Besonderheiten im Verkehrsverhalten der Autofahrer im Bereich der Straßen Hackerts-

bergweg und Schneer Weg unter Berücksichtigung der äußeren Rahmenbedingungen und der 

Streckencharakteristik festgestellt.  

Innerhalb der angebauten Bereiche, d.h. in der Brunebecker Straße, Erbstollenstraße, Johannisberg-

straße, sind bedingt durch die Straßenraumgestaltung, die geringen Fahrbahnbreiten und die Ein-

schränkungen des ruhenden Verkehrs innerhalb des Straßenraums höhere Kfz-Geschwindigkeiten 

weitgehend auszuschliessen. Diese Einschätzung wird aus den Beobachtungen vor Ort durchaus 

bestätigt und es zeigte sich eine angemessene und rücksichtsvolle Fahrweise sowie eine gewisse 

Akzeptanz der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Kfz-Verkehr. Fremd- bzw. Durchgangsverkehre 

sind demzufolge im Hinblick auf den Verkehrsablauf von deutlich untergeordneter Bedeutung anzu-

sehen. 

Zur Führung des Radverkehrs sind innerhalb der betroffenen Straßenabschnitte keine separaten Rad-

verkehrsanlagen ausgewiesen. Die Radfahrer benutzen in den Abschnitten mit Trennungsprinzip die 

Fahrbahn des Kfz-Verkehrs. Die Beobachtungen vor Ort zeigen dabei, dass aufgrund der relativ 
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geringen Fahrgeschwindigkeiten und gegenseitiger Rücksichtsnahme aus der gemeinsamen Führung 

von Kfz-Verkehr und Radverkehr derzeit kein Sicherheitsrisiko bzw. Konfliktpotential abzuleiten ist. 

Dem Fußgängerverkehr stehen in den Abschnitten mit Trennungsprinzip jeweils durch Bord von der 

Fahrbahn des Kfz-Verkehrs abgegrenzte Gehwege zur Verfügung. Zum Teil wird die nutzbare Geh-

wegbreite durch abgestellte Fahrzeuge im ruhenden Verkehr eingeschränkt, die jedoch nur bedingt 

und zugleich nur punktuell zu vergleichsweise geringen Einschränkungen der Aufenthaltsqualität bzw. 

der Verkehrsabwicklung im Fußgängerlängsverkehr beitragen.  

In den Erschließungsstraßen innerhalb des Untersuchungsgebietes sind in der Gesamtbetrachtung 

hinsichtlich der Verkehrssicherheit und des Verkehrsablaufes zwar durchaus durch gewisse Qualitäts-

einbußen zu verzeichnen, hervorgerufen durch die eingeschränkt nutzbare Fahrbahnbreite und die 

Ansprüche des ruhenden Verkehrs. Da sich infolge der geplanten Wohnbaugebiete in den 

Straßenquerschnitten jedoch in der Prognose nur relativ geringe Verkehrszunahmen ergeben, sind 

diese Einschränkungen als durchaus akzeptabel und für Wohngebiete im Allgemeinen als durchaus 

typisch zu bezeichnen.  

Im Bereich der Engstelle an der Brunebecker Straße wird der Kfz-Verkehr auf einer Länge von ca. 

25 m nur einspurig mit einer Fahrbahnbreite von ca. 3,00 m geführt; Begegnungsfälle zwischen Kfz -

 Kfz sind hier nicht möglich. Durch entsprechende Beschilderung (Zeichen 308 StVO „Vorrang vor dem 

Gegenverkehr“) wird der aus nördlicher Richtung einfahrende Kfz-Verkehr bevorrechtigt. Der aus 

südlicher Richtung kommende Kfz-Verkehr ist durch Zeichen 208 StVO „Dem Gegenverkehr Vorrang 

gewähren“ entsprechend untergeordnet.  

Es handelt sich somit um einen umfeldbedingten Zwangspunkt, bei dem ein entsprechender Seiten-

raum für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer ohne Verbreiterung des Brückenbauwerks geschaffen 

werden musste. Entsprechend den aktuellen Richtlinienvorgaben (Richtlinien für die Anlage von 

Stadtstraßen RASt 06) ist eine Fahrbahnverengung an Zwangspunkten auf einem kurzen Abschnitt 

durchaus zulässig, wenn die Kfz-Verkehrsbelastung in der höchstbelasteten Stunde eine Größen-

ordnung von 500 Kfz/h nicht überschreitet. Es sind sogar bei einer Spitzenstundenbelastung bis etwa 

250 Kfz/h Fahrbahneinengungen bis zu einer Länge von 50 m möglich. In diesen Fällen kann dann 

auch die Fahrbahnbreite auf das Mindestmaß von 3,00 m reduziert werden. Die Vorgaben des 

aktuellen Richtlinienwerkes werden im Bereich der Engstelle nicht überschritten. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass im gesamten Verlauf der Brunebecker Straße - sowohl auf den 

Streckenabschnitten als auch im Bereich der Knotenpunkte - zahlreiche bauliche Fahrbahnverengun-

gen eingerichtet worden sind, mit dem Bestreben, die Fahrgeschwindigkeiten im Kfz-Verkehr auf ein 

möglichst geringes und konstantes Niveau zu reduzieren und Bescheunigungsvorgänge zu verhindern. 

Insofern unterstützt die Engstelle im Bereich der Unterführung den angestrebten verkehrsberuhigen-

den Charakter in diesem Verkehrsraum, der grundsätzlich eine Kfz-seitige Erschließung und generelle 

Erreichbarkeit der Wohnbereiche für den gerichteten Ziel- und Quellverkehr sowie des Buslinien-

verkehrs sicherstellt, gleichzeitig aber auch aufgrund der punktuellen Erhöhung der Fahrtwiderstände 

die Attraktivität für mögliche Durchgangs- und Fremdverkehre reduziert.  

Im übertragenen Sinne kann die Verkehrsabwicklung im Bereich der Engstelle näherungsweise als 

durchaus vergleichbar mit einer vorfahrtgeregelten Verkehrsanlage angesehen werden. Gesicherte 
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Berechnungsverfahren zur Beschreibung des Verkehrsablaufes und der Verkehrsqualität im Bereich 

nicht-signalisierter Engstellen liegen nicht vor. Um dennoch zumindest qualitative Aussagen über die 

Veränderungen der durch die zusätzlichen Wohnbauflächenentwicklungen hervorgerufenen Kfz-

Frequenzen hinsichtlich der verkehrstechnischen Abwicklung im Bereich der Engstelle Brunebecker 

Straße treffen zu können, wird im vorliegenden Fall das Berechnungsverfahren für vorfahrtgeregelte 

Knotenpunkte nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS näherungs-

weise übertragen.  

Für die überschlägige Betrachtung der Verkehrsqualität im Bereich der Engstelle Brunebecker Straße 

werden die ungünstigsten Ein- und Abbiegeverkehrsbelastungen aus dem Knotenpunktsbereich Auf 

dem Wellerskamp / Rüdinghauser Straße / Brunebecker Straße in den Lastfällen ANALYSE und 

PROGNOSE zugrunde gelegt.  

Im Ergebnis der Leistungsfähigkeitsüberprüfung zeigt sich, dass die Verkehrsqualität für den vorfahrt-

rechtlich untergeordneten, d.h. wartepflichtigen Verkehrsstrom in allen betrachteten Stundenintervallen 

sowohl in der ANALYSE als auch in der PROGNOSE mit nur geringen Wartezeiten durchweg als sehr 

gut (Stufe A) zu bezeichnen ist. Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer im Zuge der Brunebecker 

Straße, die dem Gegenverkehr Vorrang gewähren müssen, können die Engstelle mit nur geringen 

Verlustzeiten gegenüber der ungehinderten Durchfahrt passieren. Die mittleren Rückstaulängen vor 

der Unterquerung werden sich in der PROGNOSE gegenüber dem Bestand nicht erhöhen.  

Aus rein verkehrstechnischen Aspekten lässt sich daher mit den vorliegenden Berechnungsergeb-

nissen keine zwingende Notwendigkeit für bauliche bzw. betriebliche Veränderungen im Bereich der 

Engstelle ableiten. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit – insbesondere für Fußgänger und Radfahrer - 

ergeben sich aus den Beobachtungen vor Ort ebenfalls keine signifikanten Handlungsempfehlungen.  

Für die Brunebecker Straße und auch für die Straße Auf dem Wellerskamp kann unter den 

prognostizierten Kfz-Verkehrsbelastungen eine ausreichende Leistungsfähigkeit unterstellt werden, da 

die zulässigen Grenzwerte bzw. Schwellenwerte des aktuellen Richtlinienwerkes deutlich unterschritten 

werden. Hinsichtlich der Verkehrsabwicklung im reine Kfz-Verkehr ergeben sich zwangsläufig gewisse 

Störungen auch durch den Buslinienverkehr. Gemessen an den Qualitätsansprüchen unterschiedlicher 

Verkehrsteilnehmergruppen an den Straßenraum in diesen Straßen hinsichtlich des Parkdrucks im 

ruhenden Verkehrs, des angestrebten geringen Geschwindigkeitsniveaus im Kfz-Verkehr und der 

Überquerbarkeit der Straße für Fußgänger können die angestrebten Zielsetzungen eines allgemeinen 

verkehrsberuhigenden Erscheinungsbildes in diesen Straßen als durchaus erfüllt angesehen werden. 

Zusammengefasst und abschließend ergeben sich somit aus verkehrlicher Sicht keine Bedenken 

gegen die geplanten Wohnbauflächenentwicklungen im Stadtteil Witten-Rüdinghausen in den Bau-

gebieten „Brunebecker Feld“, „Glasweg“, „Erlenbruch“ und „Boverfeld“. 

Eine zwingende Notwendigkeit für bauliche oder verkehrslenkende Maßnahmen innerhalb des beste-

henden Straßennetzes und den angrenzenden Knotenpunkten, die ursächlich auf die Entwicklung 

neuer Wohnbauflächen zurückzuführen ist, kann mit den vorliegenden Verkehrsdaten nicht abgeleitet 

werden.  
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